
Pauschaldeklaration
Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren nicht vereinbart ist, entfallen 
die diese Gefahren betreffenden Bestimmungen.

I. Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
Versichert sind einschl. fremden Eigentums summarisch*, d.h. in einer Position, in den Geschäfts- und
Lagerräumen (Versicherungsort) sowie in Schaukästen und Vitrinen außerhalb des Versicherungsortes,
aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer
Umgebung:
1. die technische und kaufmännische Betriebseinrichtung einschl. Wiederbeschaffungskosten für

allgemeine Anwenderprogramme oder Programme für Betriebssysteme der elektronischen
Datenverarbeitung, sowie Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen, jedoch ohne zulas-
sungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen, ohne Automaten mit
Geldeinwurf (einschl. Geldwechsler), ohne Geldausgabeautomaten und ohne Sachen gemäß Nr. III.
1., 8., 9., 12.;

2. die gesamten Vorräte (jedoch ohne Inhalt von Automaten mit Geldeinwurf)
3. als Vorsorge zum Ausgleich für eine etwaige Unterversicherung

II. Entschädigungsgrenzen
Die Entschädigung für Sachen gemäß Nr. I. ist, errechnet aus der Versicherungssumme, begrenzt für
Schäden
in der Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
1. Außenversicherung innerhalb Deutschlands; jedoch ohne Sachen gem. Nr. III. 12. und III. 16.; für

die Einbruchdiebstahl- und Sturmversicherung ist Voraussetzung, dass sich die Sachen in Gebäuden
befinden (Klausel 1404 E)
a) ohne Baustellen für Feuer, Leitungswasser, Sturm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ohne Baustellen für Einbruchdiebstahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) auf Baustellen, bei einem Selbstbehalt von 25 % je Schaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

in der Einbruchdiebstahlversicherung
2. die – insbesondere an Schaufensterinhalt – eintreten, ohne dass der Täter das Gebäude betritt . . . . 
3. in Schaukästen und Vitrinen außerhalb der Versicherungsräume auf dem Versicherungsgrundstück

und in dessen unmittelbarer Umgebung (Klausel 4402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. an höherwertigen Gegenständen, wie echten Teppichen, Gobelins, Kunstgegenständen (z. B.

Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) im Rahmen der technischen und kauf-
männischen Betriebseinrichtung gemäß Nr. I. 1 (Klausel 1508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

in der Einbruchdiebstahlversicherung –  für Heilberufe
5. an Arzttaschen und deren Inhalt gegen Verlust und Beschädigung während der Fahrten und Gänge

bei Krankenbesuchen auf Erstes Risiko (Klausel G018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. an Praxisschildern gegen einfachen Diebstahl auf Erstes Risiko (Klausel G018). . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. an Edelmetallen, Zahngold – außerhalb verschlossener Behältnisse (Klausel 1207 b). . . . . . . . . . . . . 

III. Beitragsfreie Einschlüsse
Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert (berechnet aus der Versicherungssumme nach Nr. I.)

in der Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm- und weitere
Elementarschadenversicherung
1. Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die

laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (Zeitwert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten, ferner in der Feuer-, Leitungswasser- und Sturmver-

sicherung Abbruchkosten, in der Feuerversicherung auch Feuerlöschkosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Aufräumungs-, Abfuhr- und Isolierkosten für radioaktiv verseuchte Sachen (Klausel 1101) . . . . . . . . 
4. Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wieder-

herstellung oder Wiederbeschaffung (Preisdifferenz-Versicherung, Klausel 1301) . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen (Klausel 2302) . . . . . . . . . . . . . 
6. Mehrkosten durch Technologiefortschritt (Klausel 1304) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Sachverständigenkosten, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 EUR übersteigt

(Klausel 1302) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Kosten für die Wiederherstellung von Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnungen und

Daten auf solchen Datenträgern, die Anwenderprogramme enthalten, die ausschließlich im versicher-
ten Betrieb zu verwenden sind, einschließlich der Wiederherstellungs- und Installationskosten für
diese Programme, ferner Kosten für die Wiederherstellung betriebsspezifischer Daten . . . . . . . . . . . 

Pauschaldeklaration, Bedingungen und Besondere Vereinbarungen für die Feuer-, Ein-
bruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm-, weitere Elementarschaden- und Betriebsunter-
brechungsversicherung von Geschäften und Betrieben (Geschäftsversicherung 2003)
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gemäß
Versicherungsschein/

Nachtrag

auf höchstens

20 % 50.000 EUR
20 % 5.000 EUR

500 EUR 

7.500 EUR

2.000 EUR

10 % 30.000 EUR

1.000 EUR
1.000 EUR
1.000 EUR

summarisch in einer
Position

bis zu 100 % der
Gesamt-

versicherungs-
summe

max. 2.500.000 EUR

* Summarische Versicherung bedeutet, daß im Schadenfall Unterversicherung nur dann berücksichtigt wird, wenn der gesamte Wert von Einrichtung und
Vorräte am Schadentag höher ist als die Gesamtversicherungssumme für Einrichtung, Vorräte und Vorsorge (Nr. 1.)



9. Bargeld, Urkunden (z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Brief- und Wertmarken,
Telefonkarten, Münzen und Medaillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall (aus-
genommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen), Schmucksachen, Perlen und Edelsteine; 
a) in verschlossenen Wertschutzschränken VdS-Grade I – VI, Panzergeldschränken, gepanzerten

Geldschränken, Wertschränken der Sicherheitsstufe C oder mehrwandigen Stahlschränken der
Sicherheitsstufe B mit einem Mindestgewicht von 300 kg, Einmauerschränke mit mehrwandiger
Tür der Sicherheitsstufe B, Einbauschränke nach VdS-Grad I – III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) unter anderem Verschluss in Behältnissen, die eine erhöhte Sicherheit bieten, und zwar auch
gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Kosten für die Dekontamination von Erdreich (Klausel 3301 c; Selbstbehalt: 15 % je Schaden) . . . . 
in der Feuerversicherung

11. Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden (Klausel 3111 b (98),
Selbstbehalt: 10 % je Schaden mind. 500 EUR, max. 1.000 EUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in der Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und weitere Elementarschadenversicherung

12. An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennen-, Gefahrenmelde-, Beleuchtungs-, und
Leuchtröhrenanlagen, Transparente, Markisen, Schilder, Überdachungen, Schutz- und Trennwände,
soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in der Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung

13. Gebäudebeschädigungen und Beschädigungen an Schaukästen und Vitrinen außerhalb des Versi-
cherungsortes auf demselben Grundstück und in dessen unmittelbarer Umgebung – ausgenommen
Schaufenster-, Schaukästen- und Vitrinenverglasung - sowie Kosten für Türschlossänderungen durch
Einbruchdiebstahl oder Raub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14. Aufwendungen bei Abhandenkommen von Schlüsseln zu Behältnissen gemäß Nr. III. 9. a)
(Klausel 4301) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15. Verluste an Bargeld, Vorräten und sonstigen Sachen durch Raub
a) innerhalb des Versicherungsorts und des allseitig umfriedeten Grundstücks . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) auf Transportwegen innerhalb Deutschlands unter der Voraussetzung, dass nicht mehrere

Transporte gleichzeitig unterwegs sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in der Feuer- und Leitungswasserversicherung

16. Sachen gemäß Nr. I. im Freien auf dem Grundstück des Versicherungsortes, jedoch ohne Sachen
gemäß Nr. II. 1. und III. 12.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IV. Betriebsunterbrechungsversicherung (BU-Versicherung)
1. Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung 
2.  Mittlere Betriebsunterbrechungsversicherung

V. Zusätzliche Einschlüsse zur Betriebsunterbrechungsversicherung
Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert (berechnet aus der Versicherungssumme nach Nr. IV.)
in der Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturm-Betriebsunterbrechungsversicherung
1. Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen, weil vom Sachschaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-,

Betriebsstoffe und unfertige Erzeugnisse nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet werden können
(Klausel G015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Vertragsstrafen (Klausel G016). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Zusätzliche Standgelder (G017). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in der Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung
4. Unterbrechungsschäden infolge Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen von nicht dupli-

zierten Unterlagen oder Datenträgern (Klausel G022). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VI. Sonstige Einschlüsse
Sofern sonstige Einschlüsse beantragt wurden, so sind diese im Versicherungsschein/Nachtrag dokumen-
tiert.
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I. Bedingungen

zur Feuerversicherung
1. Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 87) – Fassung Januar 2001 (EURO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/100

zur Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung
2. Allgemeine Bedingungen für die Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung (AERB 87)

- Fassung Januar 2001 (EURO).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70/200

zur Leitungswasserversicherung
3. Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 87) – Fassung Januar 2001 (EURO)  . . . . . . . . . . . . 60/300

zur Sturmversicherung
4. Allgemeine Bedingungen für die Sturmversicherung (AStB 87) – Fassung Januar 2001 (EURO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/400

zur Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung
5. Zusatzbedingungen für die einfache Betriebsunterbrechungsversicherung (Klein-BU-Versicherung) – ZKBU 87 

– Fassung Januar 2001 (EURO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/125

zur Mittleren Betriebsunterbrechungsversicherung
6. Zusatzbedingungen für die Mittlere Betriebsunterbrechungsversicherung (ZMBU 99) – EURO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/150

zur Elementarschadenversicherung
7. Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden bei gewerblichen Risiken (BEG 2003)  . . . . . . 40/1062

II. Besondere Vereinbarungen

zur Feuer-, Einbruchdiebstahl- und Raub-, Leitungswasser-, Sturm- und Betriebsunterbrechungsversicherung
1. Nachfolgende Klauseln für die Feuer-, Einbruchdiebstahl- und Raub-, Leitungswasser-, Sturm- und

Betriebsunterbrechungsversicherung von Geschäften und Betrieben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zur Einbruchdiebstahlversicherung
2. Mindestsicherungen und Risikobegrenzung vor Anbringung von Sicherungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70/208

zur Mittleren Betriebsunterbrechungsversicherung
3.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)  . . . . . . . . . . . . . . 44/2038
3.2 Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen bis 1.000 Volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/2046

zur Feuer- und Betriebsunterbrechungsversicherung
– nur gültig für die Versicherung von Gaststätten und ähnlichen Betrieben – 
4.1 Sicherheitsvorschriften für Betriebe des Gaststättengewerbes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/2056
4.2 Merkblatt für die Brandverhütung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44/2079
4.3 Der in Kopie beigefügte Fragebogen für Gastgewerbe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40/268

Bedingungen und Besondere Vereinbarungen
Für den Umfang der Versicherung gelten die nachstehend genannten Bedingungen und Besonderen 
Vereinbarungen – sofern die betreffende Versicherung und jeweilige Gefahr vereinbart gilt:



Klauseln für die Feuer-, Einbruchdiebstahl-,
Leitungswasser- und Sturmversicherung

1101 Schäden durch radioaktive Isotope
1. In die Versicherung sind Schäden an den versicherten

Sachen eingeschlossen, die als Folge eines unter die Versi-
cherung fallenden Schadenereignisses durch auf dem Versi-
cherungsgrundstück betriebsbedingt vorhandene oder ver-
wendete radioaktive Isotope entstehen, insbesondere
Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Das gilt
nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.

2. Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung
radioaktiv verseuchter Sachen infolge eines Versicherungs-
falles nach Absatz 1 werden nur ersetzt, soweit dies beson-
ders vereinbart ist und soweit die Maßnahmen gesetzlich
geboten sind.

1207 b Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahnlabors
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind verarbeitete
und unverarbeitete Edelmetalle in Zahnpraxen und Zahn-
labors auch dann versichert, wenn sich die Sachen nicht in
einem Behältnis befinden.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den verein-
barten Betrag begrenzt.

1301 Preisdifferenz-Versicherung
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen
des Schadenaufwands durch Mehrkosten infolge
Preissteigerungen mitversichert.

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssumme die tatsächlich entstandenen Mehrkosten
durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versi-
cherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung.

3. Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder
Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden
die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch
bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung entstanden wären.

4. Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen,
behördlichen Wiederaufbau- oder Betriebsbeschränkungen
oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt.

5. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert
ersetzt; dies gilt nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach
einer vertraglichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der
Zeitwertschaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten
nicht ersetzt.

6. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene
Position, für welche die Mehrkosten durch Preissteigerun-
gen nach Nr. 1 versichert sind, so wird der nach Nr. 2 bis
Nr. 5 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt.

1302 Sachverständigenkosten
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den verein-
barten Betrag, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür ver-
einbarten Versicherungssumme von den nach den dem Vertrag
zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen
durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des
Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Anteil.

1304 Mehrkosten durch Technologiefortschritt
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Mehrkosten
durch Technologiefortschritt als Folge eines Versicherungs-
falles mitversichert.

2. Ersetzt werden bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag die
tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederbe-
schaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sachen, wenn die Wiederherstellung

der versicherten oder Wiederbeschaffung der Sache in der-
selben Art und Güte infolge Technologiefortschritt nicht
möglich ist.
Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwen-
den ist, das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und
Güte möglichst nahe kommt.

3. Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten durch
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen und -aufla-
gen.

4. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert
ersetzt.

5. Ist die Versicherungssumme einer vom Schaden betroffe-
nen Position, für welche die Mehrkosten durch Technologie-
fortschritt versichert sind, niedriger als der Versicherungs-
wert (Unterversicherung), so wird der nach Nr. 2 bis Nr. 4
ermittelte Betrag nur im Verhältnis der Versicherungssumme
zum Versicherungswert ersetzt.

1404 E Abhängige Außenversicherung (EURO)
1. Sachen, für die Außenversicherung vereinbart ist, sind bis

zu der hierfür vereinbarten besonderen Versicherungs-
summe oder Entschädigungsgrenze auch außerhalb des
Versicherungsorts versichert.

2. In der Einbruchdiebstahlversicherung bleibt die Gebäude-
gebundenheit gemäß § 1 AERB 87 unberührt.

3. In der Sturmversicherung gilt die Außenversicherung abwei-
chend von § 4 Nr. 2 AStB 87 nur, wenn sich die Sachen in
Gebäuden befinden.

4. Die Außenversicherung gilt, soweit nicht etwas anderes ver-
einbart ist, nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

5. Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird Entschädigung nur
geleistet, soweit Entschädigung nicht aus einem anderen
Versicherungsvertrag beansprucht werden kann. Meldet der
Versicherungsnehmer den Schaden zu diesem Vertrag, so
wird dieser Versicherer auf jeden Fall in Vorleistung treten.
Ist danach die Entschädigung oder eine Abschlagszahlung
gemäß § 16 Nr. 1 AFB 87, AERB 87, AWB 87, AStB 87 nur
deshalb noch nicht fällig, weil ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers die Entschädigungspflicht aus dem ande-
ren Versicherungsvertrag ganz oder teilweise noch nicht
geklärt ist, so wird der Versicherer unter Vorbehalt der
Rückforderung mit Zinsen 1 Prozent unter dem jeweiligen
Basiszinssatz im Sinne von § 1 Abs. 1 Diskontsatz-Überlei-
tungsgesetz, mindestens jedoch 4 Prozent und höchstens
6 Prozent pro Jahr, eine vorläufige Zahlung leisten.

6. Ist der Prämiensatz für die besondere Versicherungssumme
gemäß Nr. 1 höher als für die Position, zu der die Außen-
versicherung vereinbart ist, so gilt § 11 Nr. 3 AFB 87,
AERB 87 bzw. § 11 Nr. 4 AWB 87, AStB 87 (Unterversiche-
rung) auch für diese besondere Versicherungssumme.

7. Bei Berechnung einer Unterversicherung für die Position, zu
der die Außenversicherung vereinbart ist, sind auch die
gemäß Nr. 1 außerhalb des Versicherungsorts versicherten
Sachen zu berücksichtigen, jedoch nur bis zu der dort
genannten Entschädigungsgrenze.

8. Nr. 6 und Nr. 7 sind nicht nebeneinander anzuwenden.
Anzuwenden ist diejenige Bestimmung, die zu der niedri-
geren Entschädigung führt.

1508 Kunstgegenstände
1. Versicherungswert von Kunstgegenständen ist der Preis für

das Anfertigen einer qualifizierten Kopie.

2. Für den Versicherungswert von Gebäuden sind
Kunstgegenstände nur mit dem Preis für das Anfertigen
qualifizierter Kopien zu berücksichtigen.

1703 Vorsorgeversicherungssumme
1. Die Vorsorgeversicherungssumme verteilt sich auf die Versi-

cherungssummen der Positionen, für die sie vereinbart ist
und bei denen Unterversicherung besteht oder bei denen

Klauseln
Nachstehende Klauseln gelten nur, wenn die entsprechende Gefahr versichert ist.
Sofern für die jeweilige Gefahr auch die Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen wurde, gelten die vereinbarten
Klauseln auch für diese Versicherung.



die Versicherungssumme wegen entstandener Aufwendun-
gen für Abwendung oder Minderung des Schadens nicht
ausreicht.

2. Für die Aufteilung ist das Verhältnis der Beträge maßge-
bend, um die die Versicherungswerte der einzelnen Positio-
nen die Versicherungssummen übersteigen, und zwar ohne
Rücksicht darauf, welche Positionen durch den Versiche-
rungsfall betroffen sind.

1714 Selbstbehalt bei ungekürzter Versicherungssumme
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete
Betrag einschließlich Aufwendungsersatz gemäß § 63 VVG und
Ersatz für sonstige versicherte Kosten wird je Versicherungsfall
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

1803 Makler
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevoll-
mächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungs-
nehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag
verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzulei-
ten.

1901 Abschlagszahlung
Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass eine Abschlags-
zahlung in Höhe des Betrages, der nach Lage der Sache min-
destens zu zahlen ist, abweichend von § 11 Abs. 2 VVG und
von den dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen schon drei Wochen nach Anzeige des
Versicherungsfalls erfolgt.

1904 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen mit
einer Maschinenversicherung
1. Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig,

ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem
Vertrag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so kön-
nen der Versicherungsnehmer, der Versicherer des vorlie-
genden Vertrages und der Maschinenversicherer vereinba-
ren, dass die Höhe des Schadens zu vorliegendem Vertrag
und des Maschinenschadens in einem gemeinsamen Sach-
verständigenverfahren festgestellt wird. Das Sachverständi-
genverfahren kann durch Vereinbarung auf sonstige tat-
sächliche Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs
sowie der Höhe der Entschädigung ausgedehnt werden.
Der Versicherungsnehmer kann ein Sachverständigenver-
fahren auch durch einseitige Erklärung gegenüber den bei-
den Versicherern verlangen.

2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen;
der Versicherungsnehmer kann zwei Sachverständige
benennen.
Die Parteien können sich auf zwei gemeinsame Sachver-
ständige oder auf einen gemeinsamen Sachverständigen
einigen.
Jede Partei kann die andere Partei unter Angabe des
oder der von ihr benannten Sachverständigen schriftlich
auffordern, auch ihrerseits einen Sachverständigen zu
benennen. Geschieht dies nicht binnen zwei Wochen
nach Empfang der Aufforderung, so kann die auffordern-
de Partei den Sachverständigen der säumigen Partei
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht
ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge
hinzuweisen.

b) Die Sachverständigen benennen schriftlich vor Beginn
des Feststellungsverfahrens einen weiteren Sachver-
ständigen als Obmann. Einigen sie sich nicht, so wird
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

c) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Perso-
nen benennen, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers sind oder mit diesem in Geschäftsverbindung ste-
hen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder
Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis stehen.

3. Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstän-
digen gelten die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen und § 13 AMB 91.

4. Die Sachverständigen übermitteln den drei Parteien gleich-
zeitig ihre Feststellungen. Weichen diese voneinander ab,
so werden sie unverzüglich dem Obmann übergeben. 

Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän-
digen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei-
dung den drei Parteien gleichzeitig.

5. Jede Partei trägt die Kosten ihres oder ihrer Sachverstän-
digen. Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien je zu
einem Drittel.

6. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abwei-
chen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berech-
nen die Versicherer die Entschädigung.

7. Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest,
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Ver-
trag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so beteiligt
sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig
mit der Hälfte.

8. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten im Versicherungsfall gemäß den dem vorliegen-
den Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie gemäß § 11 AMB 91 nicht
berührt.

G009 Spezialversicherung
Soweit Sachen durch eine Spezialversicherung auch gegen die
gleichen Gefahren anderweitig versichert sind, scheiden sie mit
dem anderweitig versicherten Wert aus dem Vertrag aus.

3301 c Kosten für Dekontamination von Erdreich
1. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zu der

hierfür vereinbarten Versicherungssumme Kosten, die der
Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen
infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall
aufwenden muss, um

a) Erdreich von eigenen und gepachteten Versicherungs-
grundstücken innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren
oder auszutauschen;

b) den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene,
geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-
gern;

c) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstücks vor
Eintritt des Versicherungsfalls wiederherzustellen.

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern
die behördlichen Anordnungen

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen
sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassen
wurden;

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge
des Versicherungsfalls entstanden ist;

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalls ergangen sind und dem Versicherer ohne
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei
Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Konta-
mination des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwen-
dungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehen-
den Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und
zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag
ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die
hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls
durch Sachverständige festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnun-
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versiche-
rungsnehmers einschließlich der sogenannten Einlieferer-
haftung werden nicht ersetzt.

5. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag
Entschädigung beanspruchen kann.

6. Für Aufwendungen gemäß Nr. 1 durch Versicherungsfälle,
die innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, gilt die
dafür vereinbarte Versicherungssumme gleichzeitig als
Jahreshöchstentschädigung.

7. Der gemäß Nr. 1 bis Nr. 5 als entschädigungspflichtig
errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt.



8. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten
gemäß § 3 Nr. 3 a AFB 87, AERB 87, AStB 87, § 3 Nr. 4 a
AWB 87.

Klauseln für die Feuer-, Leitungswasser- und
Sturmversicherung

2301 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für
Urkunden
1. Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versi-

cherungssumme die Kosten des Aufgebotsverfahrens und
der Wiederherstellung von Wertpapieren und sonstigen
Urkunden einschließlich anderer Auslagen für die Wieder-
erlangung, die der Versicherungsnehmer den Umständen
nach für geboten halten durfte.

2. Die Ersatzpflicht erstreckt sich auch auf einen Zinsverlust,
der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung fälliger
Leistungen aus den Wertpapieren entstanden ist.

2302 Mehrkosten durch behördliche
Wiederherstellungsbeschränkungen (ohne Restwerte) 
1. Abweichend von den dem Vertrag zugrunde liegenden

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind Erhöhungen
des Schadenaufwandes durch Mehrkosten infolge behörd-
licher Wiederherstellungsbeschränkungen mitversichert. 

2. Ersetzt werden bis zu der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssumme die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für
die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden
betroffenen Sachen durch behördliche Auflagen auf der
Grundlage bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles erlas-
sener Gesetze und Verordnungen. Soweit behördliche Auf-
lagen mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles
erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten
nicht versichert. 

3. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge behörd-
licher Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sache nicht wieder-
verwertet werden können, sind nicht versichert.

4. Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wieder-
herstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen
darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in
dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle
entstanden wären.

5. Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entste-
hen, dass sich die Wiederherstellung durch Beschränkungen
der vorgenannten Art verzögert, werden nicht ersetzt.
Sofern für versicherte und vom Schaden betroffene Sachen
die Preisdifferenz-Versicherung nach Klausel 1301 verein-
bart ist, werden Mehrkosten infolge Preissteigerungen
ersetzt, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederher-
stellung durch Beschränkungen der vorgenannten Art ver-
zögert. Ziffer 4 der Klausel 1301 wird insoweit abgeändert.

6. Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die
Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert
ersetzt. Ist nach einer vertraglichen Wiederherstellungs-
vereinbarung nur der Zeitwertschaden zu erstatten, so wer-
den die Mehrkosten nicht ersetzt.

7. Besteht Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene
Position, für welche Mehrkosten durch behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen versichert sind, so wird der
nach Nr. 2 bis Nr. 6 ermittelte Betrag nur anteilig ersetzt.

8. Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten ent-
steht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen in
Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Versiche-
rer abzutreten.

2601 Anerkennung
1. Hat der Versicherer das versicherte Wagnis besichtigt und

liegt ein Besichtigungsbericht vor, so erkennt der Versiche-
rer an, dass ihm durch diese Besichtigung alle Umstände
bekanntgeworden sind, welche in diesem Zeipunkt für die
Beurteilung des Risikos erheblich waren.

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwie-
gen worden sind.

Klauseln für die Feuerversicherung

3101 Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen
Erhitzungsanlagen
Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen ähnlichen
Erhitzungsanlagen und deren Inhalt sind auch dann zu erset-
zen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausbricht.

3108 Unbemannte Flugkörper
Abweichend von § 1 Nr. 1 d AFB 87 leistet der Versicherer Ent-
schädigung auch für Schäden durch Anprall oder Absturz eines
unbemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung.

3111 b (98) Überspannungsschäden durch Blitz unter
Einschluss von Folgeschäden
1. Abweichend von § 1 AFB 87 ersetzt der Versicherer auch

Überspannungsschäden durch Blitz sowie daraus entste-
hende Folgeschäden an versicherten Sachen.

2. Der erweiterte Versicherungsschutz gilt nicht für Sachen,
soweit dafür aus einer anderen Versicherung Entschädigung
beansprucht werden kann.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den verein-
barten Betrag begrenzt.

4. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je
Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

3605 b Vorübergehende Abweichung von
Sicherheitsvorschriften
Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Betriebs-
vorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten auf dem
Versicherungsgrundstück gelten, soweit sie durch zwingende
technische Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durchführung
die gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht als Ver-
stoß gegen § 7 AFB 87, und wenn derartige Abweichungen
gleichzeitig eine Gefahrerhöhung darstellen, auch nicht als Ver-
stoß gegen § 6 AFB 87. Abweichungen, die, soweit nichts
anderes vereinbart ist, 4 Monate überschreiten, gelten nicht
mehr als vorübergehend.

Regressverzicht
Der Versicherer ist dem Abkommen der Feuerversicherer über
einen Regressverzicht bei übergreifenden Feuerschäden beige-
treten. Der Umfang des Regressverzichts ergibt sich aus den
Bestimmungen für einen Regressverzicht der Feuerversicherer
bei übergreifenden Schadenereignissen, die bei der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen
– in Bonn hinterlegt sind und dem Versicherungsnehmer auf
Wunsch übersandt werden. Dort ist auch das Verzeichnis der
Versicherer einzusehen, die jeweils dem Abkommen beigetreten
sind.
Die beteiligten Versicherer werden im Bereich der Feuerver-
sicherung vorbehaltlich einer späteren Aufhebung oder Kündi-
gung Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer weitgehend nicht geltend machen. Der Verzicht erfasst
Regressforderungen, soweit sie 150.000 EUR übersteigen, bis
zum Betrag von 600.000 EUR.
Auf Regressforderungen unter 150.000 EUR verzichten die
Versicherer nicht, weil sich der Versicherungsnehmer gegen
Regresse in dieser Höhe durch Abschluss einer Haftpflichtver-
sicherung selbst schützen kann. Ein Regressverzicht, der über
die Grenze von 600.000 EUR hinausgeht, kann nur auf Antrag
gegen Entrichtung eines besonderen Entgelts gewährt werden.

Klauseln für die Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung

4102 Vereinbarte Behältnisse mit Kombinationsschloss
§ 1 Nr. 2 e cc AERB 87 ist bei mehrwandigen Stahlschränken
oder eingemauerten Stahlwandschränken auch dann anzu-
wenden, wenn diese ausschließlich Kombinationsschlösser
besitzen.

4301 Schlüsselverlustversicherung für besondere
Behältnisse
Sind Kosten infolge Abhandenkommens des Schlüssels zu
Tresorräumen oder zu Behältnissen gemäß § 4 Nr. 4 AERB 87
versichert, die sich innerhalb der als Versicherungsort verein-
barten Räume befinden, so werden nach Verlust eines Schlüs-
sels die Aufwendungen für Änderung der Schlösser und Anfer-
tigung neuer Schlüssel sowie für unvermeidbares gewaltsames
Öffnen und für Wiederherstellung des Behältnisses ersetzt.



4401 E Geschäftsfahrräder (EURO)
1. Ist die Betriebseinrichtung versichert, so erstreckt sich der

Versicherungsschutz abweichend von § 1 AERB 87 auch
auf einfachen Diebstahl von Geschäftsfahrrädern.

2. Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland.

3. Entschädigung für einfachen Diebstahl wird nur geleistet,
wenn

a) das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls in verkehrsüblicher
Weise durch ein Schloss gesichert war und wenn außer-
dem

b) entweder der Diebstahl zwischen 6 Uhr und 22 Uhr ver-
übt wurde oder sich das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls
in Gebrauch befand.

4. Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig
seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn sie zusammen mit dem Fahrrad
abhandengekommen sind.

5. Entschädigung für einfachen Diebstahl wird, auch wenn
mehrere Fahrräder abhandengekommen sind, je Versiche-
rungsfall nur bis zu 250 EUR geleistet.

6. Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Herstel-
ler, die Marke und die Rahmennummer der versicherten
Geschäftsfahrräder zu beschaffen und aufzubewahren. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so kann
er Entschädigung nur verlangen, soweit er die genannten
Merkmale anderweitig nachweisen kann.

7. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich
der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dem
Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das
Fahrrad nicht innerhalb von drei Wochen seit Anzeige des
Diebstahls wiederherbeigeschafft wurde.

4402 Schaukästen und Vitrinen
1. Sachen in Schaukästen und Vitrinen sind außerhalb des

Versicherungsorts gemäß § 4 Nr. 2 AERB 87 bis zu der hier-
für vereinbarten Versicherungssumme oder Entschädi-
gungsgrenze mitversichert. Dies gilt jedoch nur innerhalb
des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, und
in dessen unmittelbarer Umgebung.

2. Versicherungsschutz gemäß § 1 Nr. 2 b AERB 87 besteht,
wenn der Dieb den Schaukasten oder die Vitrine außerhalb
eines Gebäudes erbricht oder mittels falscher Schlüssel
oder anderer Werkzeuge öffnet.

4601 Anerkennung
1. Hat der Versicherer das gegen Einbruchdiebstahl versicher-

te Wagnis besichtigt und liegt ein Lageplan mit Sicherungs-
beschreibung vor, so erkennt der Versicherer an, dass ihm
alle Umstände bekanntgeworden sind, welche in diesem
Zeitpunkt für die Beurteilung des Risikos erheblich waren.

2. Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwie-
gen worden sind.

G018 Arzttaschen einschl. Inhalt und Firmen-/Praxisschilder
1. Handelt es sich bei der versicherten Betriebsart um Arzt-

praxen, arztpraxenähnlichen oder zahntechnischen Betrie-
ben, so erstreckt sich der Versicherungsschutz abweichend
von § 1 AERB 87 auch auf einfachen Diebstahl von

a) Arzttaschen einschl. deren Inhalt zum Zeitwert, während
der Fahrten und Gänge bei Krankenbesuchen

b) Firmen-/Praxisschildern.

2. Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland.

3. Entschädigung für einfachen Diebstahl wird, auch wenn
mehrere Arzttaschen bzw. Firmen-/Praxisschilder abhan-
dengekommen sind, je Versicherungsfall nur bis zum verein-
barten Betrag geleistet.

4. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich
der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen und dem
Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass die
abhandengekommenen Sachen nicht innerhalb von drei
Wochen seit Anzeige des Diebstahls wiederherbeigeschafft
wurden.

G021 Vandalismus anläßlich eines Raubes
In Erweiterung von § 1 Nr. 6 AERB 87 liegt auch ein Vandalis-
musschaden vor, wenn der Schaden anläßlich eines Raubes in
den Versicherungsräumen eingetreten ist. 

Klauseln für die Leitungswasserversicherung

5105 Erweiterte Leitungswasserversicherung
Abweichend von § 1 Nr. 2 b AWB 87 gilt als Leitungswasser 
auch Wasser, das aus sonstigen mit dem Rohrsystem verbun-
denen Einrichtungen bestimmungswidrig ausgetreten ist.

5106 Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen
1. Als Leitungswasser im Sinne von § 1 Nr. 1 AWB 87 gelten

auch Wasser oder sonstige wärmetragende Flüssigkeiten
wie Sole, Öle, Kühlmittel, Kältemittel und dergleichen, die
aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen
bestimmungswidrig ausgetreten sind.

2. Bei der Versicherung von Gebäuden sind auch versichert

a) innerhalb versicherter Gebäude
aa) Frost- und sonstige Bruchschäden an den Rohren

der in Nr. 1 genannten Anlagen;
bb) Bruchschäden durch Frost an sonstigen

Einrichtungen der in Nr. 1 genannten Anlagen.

b) außerhalb versicherter Gebäude
Frost- und sonstige Bruchschäden an Rohren der in
Nr. 1 genannten Anlagen, soweit diese Rohre der Ver-
sorgung der versicherten Gebäude oder Anlagen dienen
und sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden.

Klauseln für die Sturmversicherung

6101 Schäden durch Hagel
1. Wenn dies besonders vereinbart ist, erstreckt sich die

Sturmversicherung auch auf Schäden durch Hagel. In die-
sem Fall brauchen bei Schäden durch Hagel die Voraus-
setzungen von § 1 Nr. 2 AStB 87 nicht gegeben zu sein.

2. § 1 Nr. 1 bis Nr. 5 AStB 87 gilt sinngemäß auch für Schä-
den durch Hagel gemäß Nr. 1. Jedoch genügt es in den
Fällen von § 1 Nr. 4 c AStB 87 für den Versicherungsschutz,
dass die Öffnung durch Hagel entstanden ist.

Zusätzliche Klauseln für die
Betriebsunterbrechungsversicherung

G022 Unterbrechungsschäden infolge Zerstörung, Beschä-
digung oder Abhandenkommen von nicht duplizierten
Unterlagen oder Datenträgern
Abweichend von § 1 Nr. 3 ZKBU 87 bzw. ZMBU 99 sind
Unterbrechungsschäden, die durch Zerstörung, Beschädigung
oder Abhandenkommen von Urkunden, Plänen, Zeichnungen,
Lochkarten, Magnetbändern oder sonstigen Datenträgern,
Geschäftsbüchern oder Schriften entstehen, auch dann mitver-
sichert, wenn von diesen Unterlagen oder Datenträgern keine
Kopien vorhanden sind oder diese nicht so aufbewahrt sind,
dass sie im Falle eines Sachschadens nicht gleichzeitig mit den
Originalen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen können.
Unterbrechungsschäden infolge des Verlustes oder der Än-
derungen gespeicherter Informationen ohne gleichzeitige
Beschädigung des Datenträgermaterials werden nicht ersetzt.

G015 Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen
Versichert sind bis zu der hierfür vereinbarten Entschädigungs-
grenze Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen, die da-
durch entstehen, dass vom Sachschaden nicht betroffene Roh-,
Hilfs-, Betriebsstoffe und unfertige Erzeugnisse infolge eines
versicherten Unterbrechungsschadens vom Versicherungsneh-
mer nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet werden können.

G016 Vertragsstrafen
Versichert sind bis zu der hierfür vereinbarten Entschädigungs-
grenze Vertragsstrafen, die infolge eines versicherten Unter-
brechungsschadens innerhalb der Haftzeit anfallen. Vertrags-
strafen sind vor Eintritt eines Sachschadens vertraglich verein-
barte Leistungen wegen Nichterfüllung von Liefer- oder
Abnahmeverpflichtungen.



G017 Zusätzliche Standgelder
Versichert sind innerhalb der Haftzeit bis zu der hierfür verein-
barten Entschädigungsgrenze zusätzliche Standgelder und
ähnliche Mehraufwendungen, die anfallen, weil infolge eines
Sachschadens im Sinne dieses Vertrages Lagerflächen nicht
mehr zur Verfügung stehen oder Transportmittel nicht mehr ent-
laden werden können.
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte
Sachen, die durch
a) Einbruchdiebstahl,
b) Vandalismus nach einem Einbruch,
c) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks,
d) Raub auf Transportwegen
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kom-
men, zerstört oder beschädigt werden.
Jede der in a bis d genannten Gefahren ist nur versichert,
wenn dies vereinbart ist, Vandalismus nach einem Einbruch
jedoch nur in Verbindung mit Einbruchdiebstahl.

2. Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder

mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge ein-
dringt; ein Schlüssel ist falsch, wenn die Anfertigung des-
selben für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten
Person veranlasst oder gebilligt worden ist; der Gebrauch
eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen,
wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden ge-
kommen sind;

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht
oder falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge
benutzt, um es zu öffnen;

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen
entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschli-
chen oder dort verborgen gehalten hatte;

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf
frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß
Nr. 4 a aa oder 4 a bb anwendet, um sich den Besitz des
gestohlenen Gutes zu erhalten;

e) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel
eindringt oder dort ein Behältnis mittels richtiger Schlüs-
sel öffnet, die er durch Einbruchdiebstahl oder außerhalb
des Versicherungsortes durch Raub an sich gebracht
hatte;
werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruch-
diebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Vorausset-
zungen eines besonderen Verschlusses versichert sind,
so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die
richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat durch
aa) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2 b aus einem Behältnis,

das mindestens die gleiche Sicherheit wie die Behält-
nisse bietet, in denen die Sachen versichert sind;

bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen
die Sachen versichert sind, zwei Schlösser besitzen
und alle zugehörigen Schlüssel, Schlüssel zu ver-
schiedenen Schlössern voneinander getrennt, außer-
halb des Versicherungsortes verwahrt werden;

cc) Raub außerhalb des Versicherungsortes;
bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen für die
besondere Vereinbarungen getroffen wurden, mit
einem Schlüsselschloss und einem Kombinations-
schloss oder mit zwei Kombinationsschlössern steht
es dem Raub des Schlüssels gleich, wenn der Täter
gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einem
seiner Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß Nr. 4 a
aa oder 4 a bb anwendet, um sich die Öffnung des
Kombinationsschlosses zu ermöglichen;

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüssel
eindringt, die er – auch außerhalb des Versicherungsortes –
durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt,
dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahr-
samsinhaber den Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässi-
ges Verhalten ermöglicht hatte.

3. Vandalismus nach einem Einbruch
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter
auf eine der in Nr. 2 a, 2 e oder 2 f bezeichneten Arten in
den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vor-
sätzlich zerstört oder beschädigt.

4. Raub
a) Raub liegt vor, wenn

aa) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet
wird, um dessen Widerstand gegen die Wegnahme
versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht
vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung
eines bewussten Widerstandes entwendet werden
(einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl);

bb) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen heraus-
gibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat
mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die
innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Ver-
sicherungsorten innerhalb desjenigen Versicherungs-
ortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird–
verübt werden soll;

cc) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weg-
genommen werden, weil sein körperlicher Zustand
unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls
oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ur-
sache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt
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beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft
ausgeschaltet ist.

b) Dem Versicherungsnehmer stehen Arbeitnehmer und
sonstige geeignete Personen gleich, denen er die Obhut
über die versicherten Sachen vorübergehend überlassen
hat. Das gleiche gilt für Personen, die durch den Ver-
sicherungsnehmer mit der Bewachung der als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume beauftragt sind.

5. Raub auf Transportwegen
a) Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Nr. 4:

aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen
gleich, die in seinem Auftrag den Transport durchfüh-
ren. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag
durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das sich
gewerbsmäßig mit Geldtransporten befasst.

bb) Die den Transport durchführenden Personen, gege-
benenfalls auch der Versicherungsnehmer selbst,
müssen für diese Tätigkeit geeignet sein.

cc) In den Fällen von Nr. 4 a bb liegt Raub nur vor, wenn
die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt
werden soll.

b) Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung des
Transports nicht persönlich mitwirkt, leistet der Versiche-
rer Entschädigung bis zu 12.500 EURO je Versicherungs-
fall auch für Schäden, die ohne Verschulden einer der den
Transport ausführenden Personen entstehen
aa) durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an

diesen Personen;
bb) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an die-

sen Personen;
cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer

körperlicher Obhut dieser Person befinden;
dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage

sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen.
c) Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, so-

weit nicht etwas anderes vereinbart ist, der Versicherer
Entschädigung
aa) über 25.000 EURO nur, wenn der Transport durch

mindestens zwei Personen durchgeführt wurde;
bb) über 50.000 EURO nur, wenn der Transport durch

mindestens zwei Personen und mit Kraftwagen
durchgeführt wurde;

cc) über 125.000 EURO nur, wenn der Transport durch
mindestens drei Personen und mit Kraftwagen durch-
geführt wurde;

dd) über 250.000 EURO nur, wenn der Transport durch
mindestens drei Personen mit Kraftwagen und außer-
dem unter polizeilichem Schutz oder unter besonde-
ren, mit dem Versicherer vorher für den Einzelfall oder
für mehrere Fälle schriftlich vereinbarten Sicherheits-
vorkehrungen durchgeführt wurde.

Soweit c Transport durch mehrere Personen voraussetzt,
muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Personen an
den versicherten Sachen bestehen. Gewahrsam haben
nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sachen befin-
den.
Soweit c Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der
Fahrer nicht als den Transport durchführende Person.
Jedoch muss er als Fahrer von Geldtransporten geeignet
sein.
Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die
Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraft-
wagen befinden.

6. Örtlicher Geltungsbereich 
a) Versicherungsschutz besteht nur, wenn versicherte Sa-

chen abhanden gekommen, beschädigt oder zerstört
worden sind, solange sie sich in auf dem Versicherungs-
ort gelegenen Räumen von Gebäuden befinden. Alle Vor-
aussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines Raubes
oder von Vandalismus nach einem Einbruch müssen in-
nerhalb der auf dem Versicherungsort gelegenen Räume
von Gebäuden verwirklicht worden sein. Bei mehreren
Versicherungsorten müssen die Voraussetzungen inner-
halb derselben Räume von Gebäuden eines Versiche-
rungsortes verwirklicht worden sein. 

b) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Heraus-
gabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters her-
angeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen er-
folgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die
Tathandlungen nach Nr. 4 a aa bis 4 a cc verübt wurden.

c) Versicherungsschutz für Schäden durch Raub innerhalb
eines Gebäudes oder Grundstücks besteht auf dem ge-

samten Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt,
wenn das Grundstück allseitig umfriedet ist.

d) Versicherungsschutz für Schäden durch Raub auf Trans-
portwegen besteht, wenn nicht etwas anderes vereinbart
ist, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
Der Transportweg beginnt mit der Übernahme versicher-
ter Sachen für einen unmittelbar anschließenden Trans-
port und endet an der Ablieferungsstelle mit der Über-
gabe.
Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versi-
chert, die sich bei Beginn der Tat an dem Ort befunden
haben, an dem die Gewalt ausgeübt oder die Drohung
mit Gewalt verübt wurde.

7. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch 
a) Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine größe-

re als die vereinbarte Zahl von Transporten gleichzeitig
unterwegs ist; 

b) Brand, Explosion oder bestimmungswidrig austretendes
Leitungswasser; für Schäden gemäß Nr. 5 b dd gilt dieser
Ausschluss nicht; 

c) Erdbeben;
d) Überschwemmung;
e) Kriegsereignisse jeder Art, Innere Unruhen oder

Kernenergie*).

§ 2 Versicherte Sachen
1. Versicherte Sachen

Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Sachen.

2. Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche-
rungsnehmer
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat;
c) sie sicherungshalber übereignet hat.

3. Fremdes Eigentum
Über Nr. 2 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es
seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem
Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Ver-
wahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und so-
weit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbeson-
dere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden
Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu
werden brauchen.

4. Rechnung für Eigentümer und Versicherungsnehmer
sowie Interesse
Die Versicherung gemäß Nr. 2 b, Nr. 2 c und Nr. 3 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
In den Fällen der Nr. 3 ist jedoch für die Höhe des Versiche-
rungswertes, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur
das Interesse des Eigentümers maßgebend.

5. Nicht versicherte Sachen
Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen
hierunter nicht
a) Bargeld;
b) Urkunden, wie z. B. Sparbücher und sonstige Wertpa-

piere;
c) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen,

Lochkarten, Magnetbänder, Magnetplatten und sonstige
Datenträger;

d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen;

e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhän-
ger und Zugmaschinen;

f) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler)
samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten, soweit nicht
der Einschluss besonders vereinbart ist;

g) verschlossene Registrierkassen sowie Rückgeldgeber,
solange der Geldbehälter nicht entnommen ist.

6. Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen
Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebs-
angehörigen vereinbart, so sind nur Sachen versichert, die
sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers 

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik
Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur
Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

 



innerhalb des Versicherungsortes befinden. Bargeld, Wert-
papiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert.
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht
werden kann. Ist danach die Entschädigung oder eine Ab-
schlagszahlung gemäß § 16 Nr. 1 nur deshalb noch nicht fäl-
lig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers oder
des versicherten Betriebsangehörigen die Entschädigungs-
pflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder
teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter
Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen von 4 Prozent pro
Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein
höherer Zins zu zahlen ist, eine vorläufige Zahlung leisten.

§ 3 Versicherte Kosten

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a entspre-
chend kürzen.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

e) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die

Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen
nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder
vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a entsprechend
kürzen.

3. Sonstige Kosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Be-
rücksichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko)
die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten
sowie Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen,
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

b) Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von Sachen, die durch vor-
liegenden Vertrag versichert sind, andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude-
teilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

c) Für die Beseitigung von Schäden, die durch einen Ver-
sicherungsfall oder durch den Versuch einer Tat gemäß 
§ 1 Nr. 1 a, 1 b oder 1 c entstanden sind
aa) an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen,

Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufenster-
verglasungen), Rolladen und Schutzgitter der als Ver-
sicherungsort vereinbarten Räume (Gebäudeschäden);

bb) an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Vergla-
sungen) außerhalb des Versicherungsortes, aber in-
nerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungs-
ort liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung.

d) Schlossänderungen
Für Schlossänderungen an den Türen der als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume, wenn Schlüssel zu diesen
Türen durch einen Versicherungsfall oder durch eine
außerhalb des Versicherungsortes begangene Tat gemäß
§ 1 Nr. 1 a, 1 c und d abhanden gekommen sind; dies gilt
nicht für Türen von Tresorräumen.

e) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung von
Geschäftsunterlagen anfallen.

§ 4 Versicherungsort

1. Örtlicher Versicherungsumfang
Versicherungsschutz besteht nur, wenn versicherte Sachen
abhanden gekommen, beschädigt oder zerstört worden
sind, solange sie sich innerhalb des Versicherungsortes be-
finden, und wenn alle Voraussetzungen eines Einbruchdieb-
stahls (§ 1 Nr. 2), eines Raubes (§ 1 Nr. 4 und Nr. 5) oder
eines Vandalismus nach einem Einbruch (§ 1 Nr. 3) innerhalb
des Versicherungsortes bei mehreren Versicherungsorten
innerhalb desselben Versicherungsortes verwirklicht worden
sind. Bei Raub auf Transportwegen ist der Ort maßgebend,
an dem die transportierten Sachen sich bei Beginn der Tat
befunden haben.
Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Heraus-
gabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters heran-
geschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt
nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem auch die
Drohung ausgesprochen worden ist.

2. Bezeichnung des Versicherungsortes
Versicherungsort für Schäden durch Einbruchdiebstahl
(§ 1 Nr. 1 a) oder Vandalismus nach einem Einbruch 
(§ 1 Nr. 1 b) sind die in dem Versicherungsvertrag bezeich-
neten Räume eines Gebäudes.
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in
deren Wohnräumen nicht versichert.

3. Wertsachen
Nur in verschlossenen Behältnissen, die erhöhte Sicherheit
auch gegen Wegnahme des Behältnisses gewähren, oder in
Tresorräumen sind versichert
a) Bargeld;
b) Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
c) Briefmarken;
d) Münzen und Medaillen;
e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall,

ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen;
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine;
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Ver-
sicherung von Juwelier-, Uhrmacher- und Bijouteriegeschäf-
ten nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen.

4. Sicherheitsmerkmale
Wenn dies vereinbart ist, sind über Nr. 3 hinaus zusätzliche
Sicherheitsmerkmale für das Behältnis oder den Tresorraum
erforderlich.

5. Registrierkassen, Rückgeldgeber, Automaten mit Geld-
einwurf
Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geld-
einwurf (einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Behält-
nisse im Sinn von Nr. 3.
Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen ge-
mäß Nr. 3 vereinbarten Versicherungssumme Bargeld auch
in Registrierkassen versichert, solange diese geöffnet sind.
Die Entschädigung ist auf 25 EURO je Registrierkasse und
außerdem auf 250 EURO je Versicherungsfall begrenzt, so-
weit nicht andere Beträge vereinbart sind.

6. Versicherungsort für Schäden durch Raub innerhalb
eines Gebäudes oder Grundstücks
Versicherungsort für Schäden durch Raub innerhalb eines
Gebäudes oder Grundstücks (§ 1 Nr. 1 c) ist über die in dem
Versicherungsvertrag als Versicherungsort bezeichneten
Räume hinaus das gesamte Grundstück, auf dem der Versi-
cherungsort liegt, soweit es allseitig umfriedet ist.

7. Versicherungsort für Schäden durch Raub auf
Transportwegen
Versicherungsort für Schäden durch Raub auf Transport-
wegen (§ 1 Nr. 1 d) ist, soweit nicht etwas anderes verein-

 



bart ist, die Bundesrepublik Deutschland. Der Transportweg
beginnt mit der Übernahme versicherter Sachen für einen
unmittelbar anschließenden Transport und endet an der Ab-
lieferungsstelle mit der Übergabe.

§ 5 Versicherungswert
1. Versicherungswert der Betriebseinrichtung und der

Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-
triebseinrichtung und der Gebrauchsgegenstände von Be-
triebsangehörigen ist
a) der Neuwert;

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der
niedrigere Betrag;

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwer-
tes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert ver-
einbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck all-
gemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht
mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er-
zielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das Altma-
terial.

2. Versicherungswert von Waren, Rohstoffen und Natur-
erzeugnissen
Versicherungswert
a) Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch so-

weit sie noch nicht fertiggestellt sind,
b) von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt,
c) von Rohstoffen und
d) von Naturerzeugnissen
ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
maßgebend ist der niedrigere Betrag.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren
Verkaufspreis, bei nicht fertiggestellten eigenen Erzeugnis-
sen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeug-
nisse. Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungs-
summe höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalles, nicht verpflichtet, dem Versi-
cherungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu er-
setzen.

3. Versicherungswert von Wertpapieren
Versicherungswert von Wertpapieren ist
a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-

heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amt-
lichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

4. Sonstige Versicherungswerte
Der Versicherungswert von Mustern, Anschauungsmodellen,
Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner für typengebun-
dene, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Ferti-
gungsvorrichtungen sowie für alle sonstigen, in Nr. 1 bis 
Nr. 3 nicht genannten beweglichen Sachen, ist der Zeitwert
gemäß Nr. 1 b oder unter den dort genannten Voraussetzun-
gen der gemeine Wert gemäß Nr. 1 c.

§ 6 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung einer Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch

zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die an-
deren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungs-
nehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mit-
teilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzu-
weisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Ver-
letzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand be-
zieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arg-
listig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver-
sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb
eines Monats in Schriftform geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
sicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzei-
gepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers
zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum

 



Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich
auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt
hat.

§ 6 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und
Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-

tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der
Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung
des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur–
vorliegen, wenn 
aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem

der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;
bb) Betriebe, gleich welcher Art oder welchen Umfangs,

verändert oder neu aufgenommen werden;
cc) bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungs-

vertrag vereinbarte Einrichtungen und Maßnahmen,
welche die Gefahr mindern, beseitigt, in der Quantität
oder Qualität reduziert werden oder der Versiche-
rungsnehmer es unterlässt, den vorhandenen oder
vereinbarten Zustand aufrecht zu erhalten;

dd) bei Antragstellung vorhandene oder im Versiche-
rungsvertrag zusätzlich vereinbarte Sicherungen be-
seitigt oder vermindert werden;

ee) an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt,
oder an einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten
durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder ande-
re Aufzüge angebracht werden;

ff) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den
Versicherungsort angrenzen, dauernd oder vorüber-
gehend nicht mehr benutzt werden;

gg) der Betrieb dauernd oder vorübergehend, z. B. wäh-
rend der Betriebsferien stillgelegt wird;

hh) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum
Versicherungsort oder für ein Behältnis gemäß § 4 
Nr. 4 das Schloss nicht unverzüglich durch ein gleich-
wertiges ersetzt wird; im übrigen gilt § 1 Nr. 2 e.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-
ständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Nr. 2 b und c bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die
Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ab-

sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsän-
derung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und c ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die An-
zeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine An-
zeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungs-
nehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gelten 
Nr. 5 a Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrer-
höhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte
zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 7 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Sicherheitsvorschriften)

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-

rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat,
sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen

Sicherheitsvorschriften;
bb) Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicherheits-

vorschriften und aller sonstigen vertraglich vereinbar-
ten Obliegenheiten;

cc) solange die Arbeit – von Nebenarbeiten abgesehen –
in dem Betrieb ruht,
die Türen und alle sonstigen Öffnungen des Versiche-
rungsortes stets ordnungsgemäß verschlossen zu
halten;
alle bei Antragstellung vorhandenen und alle zusätz-
lich vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfähig zu
erhalten und zu betätigen;
ruht die Arbeit nur in einem Teil des Versicherungs-
ortes, so gelten diese Vorschriften nur für die Öffnun-
gen und Sicherungen der davon betroffenen Räume;
vertragliche Abweichungen bedürfen der Schriftform;

dd) das Führen von Verzeichnissen über Wertpapiere und
sonstige Urkunden, über Sammlungen und über son-
stige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den
versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden
oder abhanden kommen können.
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 EURO nicht übersteigt; dies gilt fer-
ner nicht für Briefmarken.
Abs. 1 und Abs. 2 gelten nicht für Banken und Spar-
kassen.



b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Ver-
sicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

§ 8 Prämie; Beginn und Ende der Haftung
1. Erste oder einmalige Prämie

a) Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lung in Nr. 1 c und d zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt.

b) Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem im Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver-
sicherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die
erste Rate als erste Prämie.

c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 b maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange
die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

d) Leistungsfreiheit des Versicherers
Ist die erste oder einmalige Prämie bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles nicht gezahlt, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

2. Folgeprämie
a) Fälligkeit 

aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
des im Versicherungsschein oder in der Prämienrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

b) Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen

(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist.

bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des
Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung
der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen.

d) Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden wor-
den ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zah-
lung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des
Versicherers (Nr. 2 c bb) bleibt unberührt.

3. Lastschrift
a) Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

b) Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Ver-
sicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Text-
form zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung
darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prä-
mien selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene
Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrift-
einzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung
gestellt werden.

4. Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn
eine Entschädigung fällig wird.

5. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
a) Allgemeiner Grundsatz

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derje-
nige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht,
in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat.

b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse
aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu wi-
derrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä-
mien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versi-
cherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungs-
nehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der



Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungs-
jahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht ange-
zeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil die erste oder einmalige
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr
zu.

cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung been-
det, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künf-
tiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges In-
teresse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.

ee) Wird die Versicherungssumme für Schäden durch
Raub auf Transportwegen (§ 1 Nr. 1 d) auf Antrag des
Versicherungsnehmers geändert oder schließt der
Versicherungsnehmer mit demselben oder einem an-
deren Versicherer einen zusätzlichen Versicherungs-
vertrag für denselben Transport, so wird von diesem
Zeitpunkt an der niedrigere oder höhere Prämiensatz
zugrunde gelegt, der dem versicherten Gesamtbetrag
entspricht.

6. Dauer und Ende des Vertrages
a) Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

b) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Ver-
tragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegan-
gen ist.

c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugehen.

d) Form der Kündigung
Die Kündigung nach c muss in Schriftform erfolgen.

e) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung

1. Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzu-
teilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
(siehe aa) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der
Versicherer unter den in §§ 6 Nr. 2, 6 a Nr. 3 und Nr. 5
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-

rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer
vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt hat.

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-

selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherungen zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Gan-
zen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen
Schadens verlangen. Satz 1 gilt auch, wenn die Ver-
träge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung
für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch
aus vorliegendem Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen, aus denen die Prämie errechnet wurde, nur
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
BeiVereinbarungvonEntschädigungsgrenzenermäßigt
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträ-
gen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben wor-
den wäre. 
Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als Ent-
schädigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr
als der Schaden abzüglich des Selbstbehaltes ver-
langt werden.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.
Etwaige Schadensersatzansprüche des Versicherers
bleiben unberührt.

c) Beseitigung der Mehrfachversicherung
aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den

die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kennt-
nis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung
geschlossen, kann er verlangen, dass der später ge-
schlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Änderung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungs-
verträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind 
in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Prämien verlangen.

2. Überversicherung
a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-

cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versiche-
rungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die
Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Ver-
sicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
wäre.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-

 



gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nich-
tig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den
Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers
ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar
war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht
darüber informiert hat.

§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
1. Entschädigungsberechnung

Ersetzt werden
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles ab-

handen gekommenen Sachen der Versicherungswert (§ 5)
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-
ten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen
und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wert-
minderung, höchstens jedoch der Versicherungswert un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Repara-
turkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der
Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles
erhöht wird.
Restwerte werden angerechnet.
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben
unberücksichtigt.

2. Kosten
Für Kosten gemäß § 3 Nr. 3 oder für Betriebsunterbrechungs-
schäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit
dies besonders vereinbart ist.

3. Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird nur der Teil des gemäß Nr. 1 ermittel-
ten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält
wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.
Bei der Bruchteilversicherung tritt an die Stelle der Versiche-
rungssumme der Betrag, aus dem der Bruchteil berechnet
wurde.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position ver-
sicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt (§ 12 Abs.
1 Nr. 2), so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge
berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versiche-
rungswert eine Unterversicherung, so wird der Gesamtbe-
trag des Schadens entsprechend gekürzt; danach ist § 12
Abs. 1 Nr. 2 anzuwenden.

Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Gruppe (Position) gesondert festzustellen.

4. Versicherung auf Erstes Risiko
Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten
die Bestimmungen über Unterversicherung (Nr. 3) nicht.
Versicherung auf Erstes Risiko besteht
a) für Schäden durch Raub (§ 1 Nr. 4 und Nr. 5);
b) für Kosten gemäß § 3 Nr. 3;
c) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen beson-

ders vereinbart ist.

5. Neu- und Zeitwertanteil
Ist der Neuwert (§ 5 Nr. 1 a) der Versicherungswert, so
erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschä-
digung, der den Zeitwertschaden (Nr. 6) übersteigt, einen
Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt
hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um beweg-
liche Sachen, die zerstört worden oder abhanden gekom-
men sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zu-
stand wiederzubeschaffen; nach vorheriger Zustimmung des
Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sa-
chen; anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen können
Kraft- oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft wer-
den, wenn deren Betriebszweck derselbe ist.

6. Zeitwertschaden
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden ge-
kommenen Sachen gemäß § 5 Nr. 1 b und Nr. 5 festgestellt. 
Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Repara-
tur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der
Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

7. Gemeiner Wert
Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner für typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen 
(§ 5 Nr. 4), erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der
Entschädigung, der den gemeinen Wert (§ 5 Nr. 2 c) über-
steigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der
Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 5 Abs. 1
erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

§ 12 Entschädigungsgrenzen
1. Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall

höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b) bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in §§ 1 Nr. 5 b

und 5 c, § 4 Nr. 5 Abs. 2 Satz 2 vorgesehen oder zusätz-
lich vereinbart sind.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.
2. Für Schäden, die insbesondere an Schaufensterinhalt durch

Einbruchdiebstahl verursacht werden, ohne dass der Täter
das Gebäude betritt, ist die Entschädigung je Versicherungs-
fall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei
und nach Eintritt des Versicherungsfalles

1. Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des

Schadens zu sorgen;
b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von

ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen;

c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen;

g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderung-

 



en unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar zu
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer
aufzubewahren;

h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist so-
wie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

j) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich
das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige
Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene
Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüg-
lich sperren zu lassen.

2. Verhalten Dritter bei Recht auf vertragliche Leistungen
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge-
mäß Nr. 1 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-

sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer
und Versicherungsnehmer auch vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu

benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht;
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen
Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen.
Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Ob-
mann auf Antrag einer Partei durch das für den Schaden-
ort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten

und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versiche-
rungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststel-
lungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und über-
mittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen
oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen

des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.



c) Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstel-
lungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Pro-
duktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen
wird der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung fällig, nachdem der Versicherungsnehmer
gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat,
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b oder Nr. 1 c geleisteten Entschädigung
verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus
einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a und Nr. 3 b
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-

nehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen

den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubi-
gern nicht erfolgte.

§ 17 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Ver-
halten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Schriftform anzuzei-
gen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. An-
dernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurück-
zugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungs-
nehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht
das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei
Teilentschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese

Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen
hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten
und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt
er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit,
so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlang-
te Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versiche-
rer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschädigte Sachen
Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder be-
halten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm ver-
bleiben.

8. Besitzerlangung durch den Versicherer
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

2. Kündigung durch den Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

3. Kündigung durch den Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4. Form der Kündigung
Die Kündigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu
erklären.

§ 20 Schriftliche Form; Anzeigen / Willenserklärungen
1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

 



§ 21 Vertretervollmacht
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-

vertrages,
b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses einschließ-

lich dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlung-
en, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der
Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsver-
trages an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung die-
ser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ 22 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-

vertreter
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 23 Veräußerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs an dessen Stelle der Erwerber in die während der
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-

sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kennt-
nis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder

Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt,
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.

§ 25 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des Schuld-
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mit-
geteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung
liegt.

§ 26 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Gefahren

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,
die durch
a) Brand,
b) Blitzschlag,
c) Explosion,
d) Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, seiner

Teile oder seiner Ladung,
e) Löschen, Niederreißen oder Ausräumen infolge eines

dieser Ereignisse
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus
eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf
Sachen.

4. Explosion 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft-
äußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrlei-
tung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem sol-
chen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich
des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behäl-
ters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explo-
sion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein
dadurch an dem Behälter entstehender Schaden auch dann
zu ersetzen, wenn seine Wandung nicht zerrissen ist. Schä-
den durch Unterdruck sind nicht versichert.

5. Nicht versicherte Schäden
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf
a) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch ent-

stehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur
Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt wer-
den; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die
Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weiterge-
leitet wird;

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1
verwirklicht hat;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die
im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schal-
tern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;

d) Schäden, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes
an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feuerer-
scheinung entstehen (z. B. durch Überstrom, Überspan-
nung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, Körper-
oder Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe, Versagen
von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen);

e) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen, es sei denn,
dass der Blitz unmittelbar auf diese Sachen übergegan-
gen ist.

6. Folgeschäden
Folgeschäden sind durch Nr. 5 a und 5 c nicht ausgeschlos-
sen.
Durch Nr. 5 d und 5 e sind Folgeschäden nicht ausgeschlos-
sen, soweit sie Folgeschäden von Brand und Explosions-
schäden sind.
Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 a bis 5 d gelten nicht für
Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an an-
deren Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirk-
licht hat.

7. Ausschluss Kriegsereignisse, innere Unruhen, Erdbeben
und Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen außerdem nicht auf Schäden an versicher-
ten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch
Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder
Kernenergie*) verursacht werden.

§ 2 Versicherte Sachen
1. Versicherte Sachen

Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichne-
ten
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b) beweglichen Sachen.

2. Gebäude
Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3. Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche-
rungsnehmer
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat;
c) sie sicherungshalber übereignet hat.
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4. Fremdes Eigentum
Über Nr. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es
seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem
Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Ver-
wahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und so-
weit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbeson-
dere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden
Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu
werden brauchen.

5. Rechnung für Eigentümer und Versicherungsnehmer
sowie Interesse 
Die Versicherung gemäß Nr. 3 b, Nr. 3 c und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versiche-
rungswertes, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur
das Interesse des Eigentümers maßgebend.

6. Nicht versicherte Sachen
Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen
hierunter nicht
a) Bargeld;
b) Urkunden, wie z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
c) Geschäftsunterlagen (z.B. Akten, Pläne, Geschäfts-

bücher, Karteien, Zeichnungen und sonstige Daten);
d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-

lungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen;

e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhän-
ger und Zugmaschinen;

f) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler)
samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten, soweit nicht
der Einschluss besonders vereinbart ist.

7. Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen
Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebs-
angehörigen vereinbart, so sind nur Sachen versichert, die
sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers
innerhalb des Versicherungsortes befinden. Bargeld, Wert-
papiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert.
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht
werden kann. Ist danach die Entschädigung oder eine Ab-
schlagszahlung gemäß § 16 Nr. 1 nur deshalb noch nicht fäl-
lig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers oder
des versicherten Betriebsangehörigen die Entschädigungs-
pflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder
teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter
Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen von 4 Prozent pro
Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höhe-
rer Zins zu zahlen ist, eine vorläufige Zahlung leisten.

§ 3 Versicherte Kosten
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des

Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a entspre-
chend kürzen.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

e) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die

Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen
nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder
vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a entsprechend
kürzen.

3. Sonstige Kosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Be-
rücksichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko)
die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten, Feuerlöschkosten, Bewegungs-
und Schutzkosten sowie Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen.
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen,
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

b) Feuerlöschkosten
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versiche-
rungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten
durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der
Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur
Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese
nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen
zur Abwendung und Minderung des Schadens zu erset-
zen sind.
Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an
Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt
haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher
zugestimmt hatte.

c) Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von Sachen, die durch vor-
liegenden Vertrag versichert sind, andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudetei-
len oder für das Erweitern von Öffnungen.

d) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung von
Geschäftsunterlagen anfallen.

§ 4 Versicherungsort

1. Örtlicher Versicherungsumfang
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitli-
chem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang
beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen.

2. Bezeichnung des Versicherungsortes
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die
als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in
deren Wohnräumen nicht versichert.

3. Wertsachen
Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im
Versicherungsvertrag bezeichneten Art sind versichert
a) Bargeld;
b) Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
c) Briefmarken;
d) Münzen und Medaillen;
e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall,

ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen;
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine;
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Ver-
sicherung von Juwelier-, Uhrmacher- und Bijouteriegeschäf-
ten nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen.

4. Registrierkassen, Rückgeldgeber, Automaten mit
Geldeinwurf
Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geld-
einwurf (einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Be-
hältnisse im Sinne von Nr. 3.



Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen ge-
mäß Nr. 3 vereinbarten Versicherungssumme Bargeld auch
in Registrierkassen versichert. Die Entschädigung ist auf 
25 EURO je Registrierkasse und außerdem auf 250 EURO je
Versicherungsfall begrenzt, soweit nicht andere Beträge ver-
einbart sind.

5. Bargeld ohne Verschluss
Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme
oder einer vereinbarten Entschädigungsgrenze ist Bargeld
während der Geschäftszeit oder während vereinbarter sons-
tiger Zeiträume auch ohne Verschluss gemäß Nr. 3 versichert.

§ 5 Versicherungswert

1. Versicherungswert von Gebäuden ist
a) der Neuwert;

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich
Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und
Planungskosten;

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirt-
schaftlichen Gebäuden weniger als 50 Prozent, des Neu-
wertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes
durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

c) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch be-
stimmt oder sonst dauernd entwertet oder falls Versiche-
rung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine dauern-
de Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude
für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er-
zielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Alt-
material.

2. Versicherungswert der Betriebseinrichtung und der
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-
triebseinrichtung und der Gebrauchsgegenstände von Be-
triebsangehörigen ist
a) der Neuwert;

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der
niedrigere Betrag;

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neu-
wertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck all-
gemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht
mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erziel-
bare Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial.

3. Versicherungswert von Waren, Rohstoffen und
Naturerzeugnissen
Versicherungswert
a) von Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch

soweit sie noch nicht fertig gestellt sind,
b) von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt,
c) von Rohstoffen und
d) von Naturerzeugnissen
ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
maßgebend ist der niedrigere Betrag.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren
Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnis-
sen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeug-
nisse. Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssum-
me höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalles, nicht verpflichtet, dem Versiche-
rungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu ersetzen.

4. Versicherungswert von Wertpapieren
Versicherungswert von Wertpapieren ist
a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-

heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amt-
lichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

5. Sonstige Versicherungswerte
Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht
Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart
wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 2 b oder unter den
dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß
Nr. 2 c.
Dies gilt auch für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen
und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrich-
tungen sowie für alle sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4 nicht ge-
nannten beweglichen Sachen.

§ 6 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung einer Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser
Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hin-
zuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

 



3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb
eines Monats in Schriftform geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
sicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der An-
zeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers
zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum
Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich
auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt
hat.

§ 6 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und
Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass
der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergröße-
rung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur –
vorliegen, wenn 
aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem

der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;
bb) Betriebe, gleich welcher Art oder welchen Umfangs,

verändert oder neu aufgenommen werden;
cc) Betriebe, dauernd oder für einen zusammenhängen-

den Zeitraum von mehr als sechs Wochen, stillgelegt
werden;

dd) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Ge-
bäudes nicht genutzt wird;

ee) bei Antragstellung vorhandene oder im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Einrichtungen und Maßnah-
men, welche die Gefahr mindern, beseitigt, in der
Quantität oder Qualität reduziert werden oder der
Versicherungsnehmer es unterlässt, den vorhandenen
oder vereinbarten Zustand aufrecht zu erhalten.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-
ständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den
Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung

nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Nr. 2 b und c bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die
Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
änderung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a vor-
sätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und c ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine An-
zeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gel-
ten Nr. 5 a Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 7 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Sicherheitsvorschriften)

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-

rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat,
sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen

Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicher-

heitsvorschriften und aller sonstigen vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten;

cc) das Führen von Verzeichnissen über Wertpapiere und
sonstige Urkunden, über Sammlungen und über son-
stige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den
versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden
oder abhanden kommen können.



Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 EURO nicht übersteigt; dies gilt fer-
ner nicht für Briefmarken.
Abs. 1 und Abs. 2 gelten nicht für Banken und Spar-
kassen.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Ver-
sicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

§ 8 Prämie; Beginn und Ende der Haftung
1. Erste oder einmalige Prämie

a) Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lung in Nr. 1 c und d zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt.

b) Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem im Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver-
sicherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die
erste Rate als erste Prämie.

c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 b maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange
die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

d) Leistungsfreiheit des Versicherers
Ist die erste oder einmalige Prämie bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles nicht gezahlt, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

2. Folgeprämie
a) Fälligkeit 

aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
des im Versicherungsschein oder in der Prämienrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

b) Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist.

bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kün-
digen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hier-
auf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen.

d) Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden wor-
den ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die
Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit
des Versicherers (Nr. 2 c bb) bleibt unberührt.

3. Lastschrift
a) Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

b) Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Ver-
sicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Text-
form zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung
darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige
Prämien selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobe-
ne Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-
schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rech-
nung gestellt werden.

4. Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn
eine Entschädigung fällig wird.

5. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
a) Allgemeiner Grundsatz

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht
dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur
derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden
hat.

bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat.

b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä-



mien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu
zahlenden Betrag hingewiesen und der Versiche-
rungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht ange-
zeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil die erste oder einmalige
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr
zu.

cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung been-
det, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künf-
tiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.

6. Dauer und Ende des Vertrages
a) Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

b) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Ver-
tragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegan-
gen ist.

c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugehen.

d) Form der Kündigung
Die Kündigung nach c muss in Schriftform erfolgen.

e) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung

1. Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzu-
teilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
(siehe aa) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der
Versicherer unter den in §§ 6 Nr. 2, 6 a Nr. 3 und Nr. 5
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer

vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt hat.

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen

dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Ver-
sicherungssummen zusammen den Versicherungs-
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die Sum-
me der Entschädigungen, die von jedem Versicherer
ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Gan-
zen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen
Schadens verlangen. Satz 1 gilt auch, wenn die Ver-
träge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicher-
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschädi-
gung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der Weise,
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insge-
samt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämie errech-
net wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gege-
ben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen er-
mäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädi-
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre. 
Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als Ent-
schädigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr
als der Schaden abzüglich des Selbstbehaltes ver-
langt werden.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.
Etwaige Schadensersatzansprüche des Versicherers
bleiben unberührt.

c) Beseitigung der Mehrfachversicherung
aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den

die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Änderung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver-
träge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Ver-
sicherer geschlossen worden, kann der Versiche-
rungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung
der Versicherungssummen und der Prämien verlan-
gen.

2. Überversicherung
a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-

cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versiche-
rungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die
Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Ver-
sicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
wäre.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-

 



gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nich-
tig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den
Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versi-
cherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-

nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und
das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. So-
weit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers
ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar
war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht
darüber informiert hat.

§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
1. Entschädigungsberechnung

Ersetzt werden
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles ab-

handen gekommenen Sachen der Versicherungswert (§ 5)
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zu-
züglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstan-
denen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden
Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Repa-
raturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Ver-
sicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles erhöht wird.
Restwerte werden angerechnet.
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben
unberücksichtigt.

2. Kosten
Für Kosten gemäß § 3 Nr. 3 oder für Betriebsunterbrech-
ungsschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, so-
weit dies besonders vereinbart ist.

3. Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird nur der Teil des gemäß Nr. 1 ermittel-
ten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält
wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position ver-
sicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt (§ 12 Abs.
1 Nr. 2), so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes
der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge be-
rücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Versiche-
rungswert eine Unterversicherung, so wird der Gesamtbe-
trag des Schadens entsprechend gekürzt; danach ist § 12
Abs. 1 Nr. 2 anzuwenden.
Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Grup-
pe (Position) gesondert festzustellen.

4. Versicherung auf Erstes Risiko
Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten

die Bestimmungen über Unterversicherung (Nr. 3) nicht. Ver-
sicherung auf Erstes Risiko besteht
a) für Kosten gemäß § 3 Nr. 3;
b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen beson-

ders vereinbart ist.

5. Neu- und Zeitwertanteil
Ist der Neuwert (§ 5 Nr. 1 a und Nr. 2 a) der Versicherungs-
wert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der
Entschädigung, der den Zeitwertschaden (Nr. 6) übersteigt,
einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt
hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der

bisherigen Stelle wiederherzustellen; ist dies an der bis-
herigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an
anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die
zerstört worden oder abhanden gekommen sind, in glei-
cher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen; nach vorheriger Zustimmung des Versiche-
rers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen;
anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen können Kraft-
oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden,
wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die
beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

6. Zeitwertschaden
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden ge-
kommenen Sachen gemäß § 5 Nr. 1 b, Nr. 2 b und Nr. 5
festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten
einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die
Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

7. Gemeiner Wert
Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner für typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen 
(§ 5 Nr. 5 Abs. 2), erwirbt der Versicherungsnehmer auf den
Teil der Entschädigung, der den gemeinen Wert (§ 5 Nr. 2 c)
übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung
der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 5 b oder
5 c erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

§ 12 Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens
1. bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
2. bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in § 4 Nr. 4 Abs. 2

Satz 2 vorgesehen oder zusätzlich vereinbart sind.
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei
und nach Eintritt des Versicherungsfalles

1. Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des

Schadens zu sorgen;
b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von

ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen;

c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen;

g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar



zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-
rer aufzubewahren;

h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

j) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich
das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige
Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene
Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüg-
lich sperren zu lassen.

2. Verhalten Dritter bei Recht auf vertragliche Leistungen
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge-
mäß Nr. 1 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des

Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-

sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des
Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die
Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 15 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer
und Versicherungsnehmer auch vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung

auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu

benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht;
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi-
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten

und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versiche-
rungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststel-
lungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und über-
mittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbind-
lichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen
oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

c) Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstel-
lungsstücke sowie typengebundene, für die laufende Pro-
duktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen

 



wird der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung fällig, nachdem der Versicherungsnehmer
gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat,
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b oder Nr. 1 c (bei Gebäuden nur 1 b)
geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache in-
folge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder
wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus
einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a und Nr. 3 b
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-

nehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen

den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubi-
gern nicht erfolgte.

§ 17 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Ver-
halten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Schriftform anzuzei-
gen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache
eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes
gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer
zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat die-
ses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben;
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer über.

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei
Teilentschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache
eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsge-

mäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlang-
te Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versiche-
rer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschädigte Sachen
Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, so
kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm
verbleiben.

8. Besitzerlangung durch den Versicherer
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

2. Kündigung durch den Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

3. Kündigung durch den Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4. Form der Kündigung
Die Kündigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu
erklären.

§ 20 Schriftliche Form; Anzeigen / Willenserklärungen
1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzuge-
ben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an
die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechen-
des gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namens-
änderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung
des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.



§ 21 Vertretervollmacht
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-

vertrages,
b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses ein-

schließlich dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.
2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrages an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ 22 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder

Versicherungsvertreter
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver-
sicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der
Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer
ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 23 Veräußerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintra-
ges) an dessen Stelle der Erwerber in die während der
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-

sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt
wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder

Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt,
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.

§ 25 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den
Anspruch begründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Text-
form mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn
der Verjährung liegt.

§ 26 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte

Sachen, die durch Sturm zerstört oder beschädigt werden.
2. Sturm im Sinn dieser Bedingungen ist eine wetterbedingte

Luftbewegung von mindestens Windstärke 8.
Ist die Windstärke für den Versicherungsort nicht feststellbar,
so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-

ortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen
angerichtet hat oder dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich
die versicherten Sachen befunden haben, nur durch
Sturm entstanden sein kann.

3. Die Sturmversicherung erstreckt sich nur auf Schäden, die
entstehen
a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes auf die ver-

sicherten Sachen;
b) dadurch, dass der Sturm Gebäudeteile, Bäume oder

andere Gegenstände auf die versicherten Sachen wirft;
c) als Folge eines Sturmschadens gemäß a oder b an ver-

sicherten Sachen oder an Gebäuden, in denen sich ver-
sicherte Sachen befinden;

d) durch Niederreißen oder Ausräumen infolge eines Ereig-
nisses gemäß a bis c;

e) durch Abhandenkommen versicherter Sachen infolge
eines Ereignisses gemäß a bis d.

4. Von der Versicherung ausgeschlossen sind ohne Rücksicht
auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
a) Sturmflut;
b) Lawinen;
c) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz

durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster,
Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass
diese Öffnungen durch den Sturm entstanden sind und
einen Gebäudeschaden darstellen;

d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
bemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung,
ferner durch Löschen, Niederreißen oder Ausräumen bei
diesen Ereignissen.

5. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen außerdem nicht auf Schäden an versicher-
ten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch
Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder
Kernenergie*) verursacht werden.

§ 2 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichne-

ten Sachen.
a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b) beweglichen Sachen.

2. Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör
versichert, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
Nicht versichert sind Gebäude, die nicht bezugsfertig sind,
und die in diesen Gebäuden befindlichen Sachen.
Nur aufgrund besonderer Vereinbarung sind versichert
a) Laden- und Schaufensterscheiben, künstlerisch bearbei-

tete Scheiben, Kirchenfenster, Mehrscheiben-Isolierver-
glasungen, Sicherheitsglasscheiben, Blei- und Messing-
verglasungen, Glasbausteine, Profilbaugläser, Dachver-
glasungen sowie alle Glas- und Kunststoffscheiben von
mehr als vier Quadratmetern Einzelgröße, ferner die
Rahmen und Profile aller genannten Verglasungen und
der Kunststoffscheiben.

b) an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennen-
anlagen, Markisen, Leuchtröhrenanlagen, Schilder, Trans-
parente, Überdachungen, Schutz- und Trennwände;
andere an der Außenseite des Gebäudes angebrachte
Sachen sind mitversichert;

c) elektrische Freileitungen, Ständer, Masten und Einfriedun-
gen.

3. Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche-
rungsnehmer
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat;
c) sie sicherungshalber übereignet hat.

4. Über Nr. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es
seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem
Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Ver-
wahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und so-
weit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbeson-
dere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden
Sachen nicht versichert zu werden brauchen.

5. Die Versicherung gemäß Nr. 3 b, Nr. 3 c und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versiche-
rungswertes, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur
das Interesse des Eigentümers maßgebend.
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6. Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen
hierunter nicht
a) Bargeld;
b) Urkunden, wie z. B. Sparbücher und sonstige Wert-

papiere;
c) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen, 

Lochkarten, Magnetbänder, Magnetplatten und sonstige 
Datenträger;

d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Pro-
duktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen;

e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhän-
ger und Zugmaschinen;

f) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler)
samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten, soweit nicht
der Einschluss besonders vereinbart ist.

7. Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebs-
angehörigen vereinbart, so sind nur Sachen versichert, die
sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers
innerhalb des Versicherungsortes befinden. Bargeld, Wert-
papiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert.
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht
werden kann. Ist danach die Entschädigung oder eine Ab-
schlagszahlung gemäß § 16 Nr. 1 nur deshalb noch nicht fäl-
lig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers oder
des versicherten Betriebsangehörigen die Entschädigungs-
pflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder
teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter
Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen von 4 Prozent pro
Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein höhe-
rer Zins zu zahlen ist, eine vorläufige Zahlung leisten.

§ 3 Versicherte Kosten
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des

Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a entspre-
chend kürzen.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

e) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die

Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen
nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder
vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a entsprechend
kürzen.

3. Sonstige Kosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Be-
rücksichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko)
die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten
sowie Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen,
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

b) Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-

lung oder Wiederbeschaffung von Sachen, die durch vor-
liegenden Vertrag versichert sind, andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude-
teilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung von
Geschäftsunterlagen anfallen.

§ 4 Versicherungsort

1. Örtlicher Versicherungsumfang
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeit-
lichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang
beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen. 

2. Bezeichnung des Versicherungsortes
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die
als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in
deren Wohnräumen nicht versichert.

3. Wertsachen
Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im
Versicherungsvertrag bezeichneten Art sind versichert
a) Bargeld;
b) Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
c) Briefmarken;
d) Münzen und Medaillen;
e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall,

ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen;
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine;
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Ver-
sicherung von Juwelier-, Uhrmacher- und Bijouteriegeschäf-
ten nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen.

4. Registrierkassen, Rückgeldgeber, Automaten mit
Geldeinwurf
Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geld-
einwurf (einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Be-
hältnisse im Sinne von Nr. 3.
Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen ge-
mäß Nr. 3 vereinbarten Versicherungssumme Bargeld auch
in Registrierkassen versichert. Die Entschädigung ist auf 
25 EURO je Registrierkasse und außerdem auf 250 EURO je
Versicherungsfall begrenzt, soweit nicht andere Beträge ver-
einbart sind.

5. Bargeld ohne Verschluss
Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme
oder einer vereinbarten Entschädigungsgrenze ist Bargeld
während der Geschäftszeit oder während vereinbarter son-
stiger Zeiträume auch ohne Verschluss gemäß Nr. 3 versi-
chert.

§ 5 Versicherungswert

1. Versicherungswert von Gebäuden ist
a) der Neuwert;

Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich
Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und
Planungskosten;

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirt-
schaftlichen Gebäuden weniger als 50 Prozent, des Neu-
wertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes
durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

c) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch be-
stimmt oder sonst dauernd entwertet oder falls Versiche-
rung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine dauern-
de Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude

 



für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er-
zielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Alt-
material.

2. Versicherungswert der Betriebseinrichtung und der
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-
triebseinrichtung und der Gebrauchsgegenstände von Be-
triebsangehörigen ist
a) der Neuwert;

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der
niedrigere Betrag;

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neuwer-
tes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert ver-
einbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck all-
gemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht
mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er-
zielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das Alt-
material.

3. Versicherungswert von Waren, Rohstoffen und
Naturerzeugnissen
Versicherungswert
a) von Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch

soweit sie noch nicht fertig gestellt sind,
b) von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt,
c) von Rohstoffen und
d) von Naturerzeugnissen
ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
maßgebend ist der niedrigere Betrag.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren
Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnis-
sen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeug-
nisse. Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssum-
me höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalles, nicht verpflichtet, dem Versiche-
rungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu erset-
zen.

4. Versicherungswert von Wertpapieren
Versicherungswert von Wertpapieren ist
a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-

heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amt-
lichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

5. Sonstige Versicherungswerte
Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht
Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart
wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 2 b oder unter den
dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß
Nr. 2 c.
Dies gilt auch für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen
und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrich-
tungen sowie für alle sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4 nicht ge-
nannten beweglichen Sachen.

§ 6 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung einer Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht

vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mit-
teilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hin-
zuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die An-
zeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Ver-
letzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand be-
zieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arg-
listig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb
eines Monats in Schriftform geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend
gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der An-
zeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers
zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.



6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum
Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich
auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt
hat.

§ 6 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und
Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass
der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergröße-
rung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruch-
nahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn 
aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem

der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;
bb) Betriebe, gleich welcher Art oder welchen Umfangs,

verändert oder neu aufgenommen werden;
cc) Betriebe, dauernd oder für einen zusammenhängen-

den Zeitraum von mehr als sechs Wochen, stillgelegt
werden;

dd) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Ge-
bäudes nicht genutzt wird;

ee) bei Antragstellung vorhandene oder im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Einrichtungen und Maßnah-
men, welche die Gefahr mindern, beseitigt, in der
Quantität oder Qualität reduziert werden oder der
Versicherungsnehmer es unterlässt, den vorhandenen
oder vereinbarten Zustand aufrecht zu erhalten.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-
ständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den
Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Nr. 2 b und c bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die
Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
änderung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb

eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und c ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die An-
zeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine An-
zeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gel-
ten Nr. 5 a Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 7 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Sicherheitsvorschriften)

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-

rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat,
sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen

Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicher-

heitsvorschriften und aller sonstigen vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten;

cc) die versicherten Gebäude oder die Gebäude, in denen
sich die gegen Sturm versicherten Sachen befinden,
insbesondere die Dächer, sowie Sachen, die gemäß 
§ 2 Nr. 2 b und 2 c versichert sind, stets in ordnungs-
gemäßem Zustand zu erhalten;

dd) das Führen von Verzeichnissen über Wertpapiere und
sonstige Urkunden, über Sammlungen und über son-
stige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den
versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden
oder abhanden kommen können.
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 EURO nicht übersteigt; dies gilt fer-
ner nicht für Briefmarken.
Abs. 1 und Abs. 2 gelten nicht für Banken und Spar-
kassen.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Ver-
sicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.



Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

§ 8 Prämie; Beginn und Ende der Haftung

1. Erste oder einmalige Prämie
a) Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lung in Nr. 1 c und d zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt.

b) Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem im Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver-
sicherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die
erste Rate als erste Prämie.

c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 b maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange
die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

d) Leistungsfreiheit des Versicherers
Ist die erste oder einmalige Prämie bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles nicht gezahlt, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

2. Folgeprämie
a) Fälligkeit 

aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
des im Versicherungsschein oder in der Prämienrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

b) Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist.

bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zah-

lung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen.

d) Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden wor-
den ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zah-
lung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des
Versicherers (Nr. 2 c bb) bleibt unberührt.

3. Lastschrift
a) Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

b) Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Ver-
sicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Text-
form zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung
darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prä-
mien selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene
Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrift-
einzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung
gestellt werden.

4. Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit ei-
ner Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine
Entschädigung fällig wird.

5. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
a) Allgemeiner Grundsatz

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derje-
nige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht,
in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat.

b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä-
mien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungs-
nehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht ange-
zeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil die erste oder einmalige
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr
zu.



cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung been-
det, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künf-
tiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.

6. Dauer und Ende des Vertrages
a) Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

b) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Ver-
tragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vert-
ragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegan-
gen ist.

c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res zugehen.

d) Form der Kündigung
Die Kündigung nach c muss in Schriftform erfolgen.

e) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung

1. Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzu-
teilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
(siehe aa) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der
Versicherer unter den in §§ 6 Nr. 2, 6 a Nr. 3 und Nr. 5
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer
vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt hat.

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen

dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Ver-
sicherungssummen zusammen den Versicherungs-
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die Sum-
me der Entschädigungen, die von jedem Versicherer
ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Gan-
zen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen
Schadens verlangen. Satz 1 gilt auch, wenn die Ver-
träge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicher-
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschädi-
gung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der Weise,

dass die Entschädigung aus allen Verträgen insge-
samt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämie errech-
net wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gege-
ben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen er-
mäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädi-
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre. 
Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als Ent-
schädigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr
als der Schaden abzüglich des Selbstbehaltes ver-
langt werden.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.
Etwaige Schadensersatzansprüche des Versicherers
bleiben unberührt.

c) Beseitigung der Mehrfachversicherung
aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch

den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Änderung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver-
träge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versiche-
rer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der
Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

2. Überversicherung
a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-

cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versiche-
rungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die
Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Ver-
sicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
wäre.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den
Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Ver-
sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung
des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei



der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers
ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar
war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht
darüber informiert hat.

§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
1. Entschädigungsberechnung

Ersetzt werden
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles ab-

handen gekommenen Sachen der Versicherungswert (§ 5)
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-
ten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen
und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wert-
minderung, höchstens jedoch der Versicherungswert un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Repara-
turkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der
Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles
erhöht wird.
Restwerte werden angerechnet.
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben
unberücksichtigt.

2. Beträgt der Zeitwert eines gemäß § 5 Nr. 1 a zum Neuwert
versicherten landwirtschaftlichen Gebäudes weniger als 
80 Prozent, aber noch mindestens 50 Prozent des Neuwerts,
so wird, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die ge-
mäß Nr. 1 a oder 1 b berechnete Entschädigung gekürzt. Sie
beträgt bei einem Zeitwert
a) unter 80 Prozent bis 75 Prozent des Neuwerts 

97,5 Prozent,
b) unter 75 Prozent bis 70 Prozent des Neuwerts 

95 Prozent,
c) unter 70 Prozent bis 65 Prozent des Neuwerts 

92,5 Prozent,
d) unter 65 Prozent bis 60 Prozent des Neuwerts 

90 Prozent,
e) unter 60 Prozent bis 55 Prozent des Neuwerts 

85 Prozent,
f) unter 55 Prozent bis 50 Prozent des Neuwerts

80 Prozent
des Betrages gemäß Nr. 1 a oder 1 b.

3. Kosten
Für Kosten gemäß § 3 Nr. 3 oder für Betriebsunterbrech-
ungsschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, so-
weit dies besonders vereinbart ist.

4. Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird nur der Teil des gemäß Nr. 1 ermittel-
ten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält
wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.
Bei der Bruchteilversicherung tritt an die Stelle der Versiche-
rungssumme der Betrag, aus dem der Bruchteil berechnet
wurde.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position ver-
sicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt (§ 12
Abs. 1 Nr. 2), so werden bei Ermittlung des Versicherungs-
wertes der davon betroffenen Sachen höchstens diese Be-
träge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Ver-
sicherungswert eine Unterversicherung, so wird der Gesamt-
betrag des Schadens entsprechend gekürzt; danach ist § 12
Abs. 1 Nr. 2 anzuwenden.
Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Gruppe
(Position) gesondert festzustellen.

5. Versicherung auf Erstes Risiko
Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten

die Bestimmungen über Unterversicherung (Nr. 4) nicht.
Versicherung auf Erstes Risiko besteht
a) für Kosten gemäß § 3 Nr. 3;
b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen beson-

ders vereinbart ist.

6. Neu- und Zeitwertanteil
Ist der Neuwert (§ 5 Nr. 1 a und Nr. 2 a) der Versicherungs-
wert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der
Entschädigung, der den Zeitwertschaden (Nr. 7) übersteigt,
einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt
hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der

bisherigen Stelle wiederherzustellen; ist dies an der bis-
herigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an
anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die
zerstört worden oder abhanden gekommen sind, in glei-
cher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen; nach vorheriger Zustimmung des Versiche-
rers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen;
anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen können Kraft-
oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden,
wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die
beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

7. Zeitwertschaden
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden ge-
kommenen Sachen gemäß § 5 Nr. 1 b, Nr. 2 b und Nr. 5
festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten
einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die
Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

8. Gemeiner Wert
Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner für typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (§ 5
Nr. 5 Abs. 2), erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil
der Entschädigung, der den gemeinen Wert (§ 5 Nr. 2 c)
übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung
der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 6 b oder
6 c erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

§ 12 Entschädigungsgrenzen
1. Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 

höchstens
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b) bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in § 4 Nr. 4 

Abs. 2 Satz 2 vorgesehen oder zusätzlich vereinbart sind.
Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

2. Bei Schäden an versicherten Gebäuden wird der nach 
§§ 11, 12 Nr. 1 ermittelte Betrag je Versicherungsfall um
einen Selbstbehalt von 100 EURO gekürzt, sofern nicht
etwas anderes vereinbart ist.

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei
und nach Eintritt des Versicherungsfalles

1. Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des

Schadens zu sorgen;
b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von

ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen;

c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-
rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen;

 



g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar
zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-
rer aufzubewahren;

h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

j) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich
das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige
Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene
Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüg-
lich sperren zu lassen.

2. Verhalten Dritter bei Recht auf vertragliche Leistungen
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge-
mäß Nr. 1 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschä-
digungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des
Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer
und Versicherungsnehmer auch vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu

benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht;
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem
ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi-
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten

und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versiche-
rungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststel-
lungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und über-
mittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen
oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen

des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-



führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

c) Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstel-
lungsstücke sowie typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen
wird der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung fällig, nachdem der Versicherungsnehmer
gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat,
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b oder Nr. 1 c (bei Gebäuden nur 1 b)
geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder
wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus
einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a und Nr. 3 b
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-

nehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen

den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläu-
bigern nicht erfolgte.

§ 17 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Schriftform anzuzei-
gen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungs-
nehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen
nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versiche-
rers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht
das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei
Teilentschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden

gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungs-
gemäß weniger als den Versicherungswert betragen hat, so
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlang-
te Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versiche-
rer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschädigte Sachen
Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, 
so kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm
verbleiben.

8. Besitzerlangung durch den Versicherer
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

2. Kündigung durch den Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

3. Kündigung durch den Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4. Form der Kündigung
Die Kündigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu
erklären.

§ 20 Schriftliche Form; Anzeigen / Willenserklärungen
1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei



einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 21 Vertretervollmacht

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines

Versicherungsvertrages,
b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses einschließ-

lich dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrages an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ 22 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder

Versicherungsvertreter
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver-
sicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver-
sicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 23 Veräußerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintra-
ges) an dessen Stelle der Erwerber in die während der
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-

sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt
wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder

Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt,
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.

§ 25 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des Schuld-
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mit-
geteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung
liegt. 

§ 26 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,
die durch Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden.

2. Leitungswasser im Sinn dieser Bedingungen ist Wasser, das
a) aus den fest verlegten Zu- oder Ableitungsrohren der

Wasserversorgung,
b) aus den sonstigen mit dem Rohrsystem fest verbundenen

Einrichtungen der Wasserversorgung,
c) aus den Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung

bestimmungswidrig ausgetreten ist.
3. Die Versicherung von Gebäuden umfasst auch

a) innerhalb des versicherten Gebäudes
aa) Frost- und sonstige Bruchschäden an den Zu- oder

Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder an
Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung;

bb) Frostschäden an Badeeinrichtungen, Waschbecken,
Spülklosetts, Wasserhähnen, Geruchsverschlüssen,
Wassermessern, Heizkörpern, Heizkesseln oder
Boilern oder an vergleichbaren Anlagen der Warm-
wasser- oder Dampfheizung oder an Sprinkler- oder
Berieselungsanlagen;

b) außerhalb des versicherten Gebäudes Frost- und sons-
tige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasser-
versorgung oder an Rohren der Warmwasser- oder
Dampfheizung, soweit
aa) die Rohre der Versorgung des versicherten Gebäudes

dienen und
bb) die Rohre sich innerhalb des Grundstücks befinden,

auf dem das versicherte Gebäude steht, und außer-
dem

cc) die Reparaturkosten nicht durch das Versorgungs-
unternehmen zu tragen sind.

4. Der Versicherer leistet ferner Entschädigung für versicherte
Sachen, die infolge eines Versicherungsfalles nach Nr. 1 bis
Nr. 3
a) abhanden kommen oder
b) durch Niederreißen oder Ausräumen zerstört oder

beschädigt werden.
5. Von der Versicherung ausgeschlossen sind ohne Rücksicht

auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
a) Wasserdampf;
b) Plansch- oder Reinigungswasser;
c) Wasser aus Sprinklern oder aus Düsen von Berieselungs-

anlagen;
d) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer,

Hochwasser oder Witterungsniederschlag oder einen
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

e) Schwamm;
f) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-

wasser (Nr. 2) die Erdsenkung oder den Erdrutsch verur-
sacht hat;

g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines
bemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung,
ferner durch Löschen, Niederreißen oder Ausräumen bei
diesen Ereignissen.
Die Ausschlüsse gemäß a bis e gelten nicht für Schäden
gemäß Nr. 3. Die Ausschlüsse gelten ferner nicht für
Schäden gemäß Nr. 1, soweit sie Folgeschäden eines
Schadens gemäß Nr. 3 sind.

6. Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen außerdem nicht auf Schäden an versicher-
ten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch
Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder
Kernenergie*) verursacht werden.

§ 2 Versicherte Sachen
1. Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeich-

neten
a) Gebäude und sonstige Grundstücksbestandteile;
b) bewegliche Sachen.

2. Gebäude sind mit ihren Bestandteilen und mit den Sachen
gemäß § 1 Nr. 3 a, aber ohne sonstiges Zubehör versichert,
soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.
Nicht versichert sind Gebäude, die nicht bezugsfertig sind,
und die in diesen Gebäuden befindlichen Sachen.

3. Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche-
rungsnehmer
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat;
c) sie sicherungshalber übereignet hat.

4. Über Nr. 3 hinaus ist fremdes Eigentum versichert, soweit es
seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und dem
Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung oder Ver-
wahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und so-
weit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbeson-
dere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden
Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versichert zu
werden brauchen.

5. Die Versicherung gemäß Nr. 3 b, Nr. 3 c und Nr. 4 gilt für
Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
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In den Fällen der Nr. 4 ist jedoch für die Höhe des Versiche-
rungswertes, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nur
das Interesse des Eigentümers maßgebend.

6. Ist Versicherung der Betriebseinrichtung vereinbart, so fallen
hierunter nicht
a) Bargeld;
b) Urkunden, wie z. B. Sparbücher und sonstige Wert-

papiere;
c) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeichnungen,

Lochkarten, Magnetbänder, Magnetplatten und sonstige
Datenträger;

d) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen;

e) zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;

f) Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler)
samt Inhalt sowie Geldausgabeautomaten, soweit nicht
der Einschluss besonders vereinbart ist.

7. Ist Versicherung von Gebrauchsgegenständen der Betriebs-
angehörigen vereinbart, so sind nur Sachen versichert, die
sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers
innerhalb des Versicherungsortes befinden. Bargeld, Wert-
papiere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert.
Entschädigung wird nur geleistet, soweit Entschädigung
nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht
werden kann. Ist danach die Entschädigung oder eine Ab-
schlagszahlung gemäß § 16 Nr. 1 nur deshalb noch nicht fäl-
lig, weil ohne Verschulden des Versicherungsnehmers oder
des versicherten Betriebsangehörigen die Entschädigungs-
pflicht aus dem anderen Versicherungsvertrag ganz oder
teilweise noch nicht geklärt ist, so wird der Versicherer unter
Vorbehalt der Rückforderung mit Zinsen von 4 Prozent pro
Jahr, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund ein
höherer Zins zu zahlen ist, eine vorläufige Zahlung leisten.

§ 3 Versicherte Kosten
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des

Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung
des Schadens für geboten halten durfte.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a entspre-
chend kürzen.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

e) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die

Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen
nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt,
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder
vom Versicherer aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a entsprechend
kürzen.

3. Sonstige Kosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer ohne Be-
rücksichtigung einer Unterversicherung (auf Erstes Risiko)
die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten
sowie Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen.
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen,
für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten.

b) Bewegungs- und Schutzkosten
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die
dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von Sachen, die durch vor-
liegenden Vertrag versichert sind, andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen.
Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudetei-
len oder für das Erweitern von Öffnungen.

c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles für die Wiederherstellung von
Geschäftsunterlagen anfallen.

§ 4 Versicherungsort
1. Örtlicher Versicherungsumfang

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeit-
lichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang
beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen. 

2. Bezeichnung des Versicherungsortes
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag be-
zeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die
als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen sind in
deren Wohnräumen nicht versichert.

3. Wertsachen
Nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im
Versicherungsvertrag bezeichneten Art sind versichert
a) Bargeld;
b) Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere;
c) Briefmarken;
d) Münzen und Medaillen;
e) unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall,

ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen;
f) Schmucksachen, Perlen und Edelsteine;
g) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, bei Ver-
sicherung von Juwelier-, Uhrmacher- und Bijouteriegeschäf-
ten nicht für Schmucksachen und Sachen aus Edelmetallen.

4. Registrierkassen, Rückgeldgeber, Automaten mit
Geldeinwurf
Registrierkassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geld-
einwurf (einschließlich Geldwechsler) gelten nicht als Be-
hältnisse im Sinne von Nr. 3.
Jedoch ist im Rahmen einer für Bargeld in Behältnissen ge-
mäß Nr. 3 vereinbarten Versicherungssumme Bargeld auch
in Registrierkassen versichert. Die Entschädigung ist auf 
25 EURO je Registrierkasse und außerdem auf 250 EURO 
je Versicherungsfall begrenzt, soweit nicht andere Beträge
vereinbart sind.

5. Bargeld ohne Verschluss
Bis zu der vereinbarten besonderen Versicherungssumme
oder einer vereinbarten Entschädigungsgrenze ist Bargeld
während der Geschäftszeit oder während vereinbarter son-
stiger Zeiträume auch ohne Verschluss gemäß Nr. 3 versi-
chert.

§ 5 Versicherungswert
1. Versicherungswert von Gebäuden ist

a) der Neuwert;
Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich
Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und
Planungskosten;

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent, bei landwirt-
schaftlichen Gebäuden weniger als 50 Prozent, des Neu-
wertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes
durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

c) der gemeine Wert, falls das Gebäude zum Abbruch be-
stimmt oder sonst dauernd entwertet oder falls Versiche-
rung nur zum gemeinen Wert vereinbart ist; eine dauern-
de Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude



für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer
erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das
Altmaterial.

2. Versicherungswert der Betriebseinrichtung und der
Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-
triebseinrichtung und der Gebrauchsgegenstände von Be-
triebsangehörigen ist
a) der Neuwert;

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der
niedrigere Betrag;

b) der Zeitwert, falls er weniger als 40 Prozent des Neu-
wertes beträgt oder falls Versicherung nur zum Zeitwert
vereinbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache
durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

c) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck all-
gemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht
mehr zu verwenden ist;
gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer
erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das Alt-
material.

3. Versicherungswert von Waren, Rohstoffen und
Naturerzeugnissen
Versicherungswert
a) von Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt, auch

soweit sie noch nicht fertig gestellt sind,
b) von Waren, mit denen der Versicherungsnehmer handelt,
c) von Rohstoffen und
d) von Naturerzeugnissen
ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen;
maßgebend ist der niedrigere Betrag.
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren
Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnis-
sen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeug-
nisse. Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssum-
me höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalles, nicht verpflichtet, dem Versiche-
rungsnehmer mehr als den Betrag des Schadens zu erset-
zen.

4. Versicherungswert von Wertpapieren
Versicherungswert von Wertpapieren ist
a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-

heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amt-
lichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

5. Sonstige Versicherungswerte
Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht
Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart
wurde, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 2 b oder unter den
dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß
Nr. 2 c.
Dies gilt auch für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen
und Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrich-
tungen sowie für alle sonstigen, in Nr. 2 bis Nr. 4 nicht ge-
nannten beweglichen Sachen.

§ 6 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im
Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung einer Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser
Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hin-
zuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Ver-
letzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand be-
zieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arg-
listig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb
eines Monats in Schriftform geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
sicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend
gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der An-
zeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers
zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem



Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum
Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich
auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt
hat.

§ 6 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und
Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass
der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergröße-
rung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn 
aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem

der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;
bb) Betriebe, gleich welcher Art oder welchen Umfangs,

verändert oder neu aufgenommen werden;
cc) Betriebe, dauernd oder für einen zusammenhängen-

den Zeitraum von mehr als sechs Wochen, stillgelegt
werden;

dd) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines
Gebäudes nicht genutzt wird;

ee) bei Antragstellung vorhandene oder im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Einrichtungen und Maßnah-
men, welche die Gefahr mindern, beseitigt, in der
Quantität oder Qualität reduziert werden oder der
Versicherungsnehmer es unterlässt, den vorhandenen
oder vereinbarten Zustand aufrecht zu erhalten.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-
ständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den
Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Nr. 2 b und c bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die
Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Ver-
sicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
änderung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen,
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und c ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so
gelten Nr. 5 a Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 7 Obliegenheiten vor Eintritt des
Versicherungsfalles (Sicherheitsvorschriften)

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-

rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat,
sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen

Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicher-

heitsvorschriften und aller sonstigen vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten;

cc) alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungs-
gemäßem Zustand zu erhalten, Störungen, Mängel
oder Schäden an diesen Anlagen unverzüglich besei-
tigen zu lassen und notwendige Neubeschaffungen
oder Änderungen dieser Anlagen oder Maßnahmen
gegen Frost unverzüglich durchzuführen;

dd) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Ge-
bäudeteile genügend zu beheizen und genügend
häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten;

ee) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genügend
häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten;

ff) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen
mindestens 12 cm oder mindestens eine vereinbarte
andere Höhe über dem Fußboden zu lagern;

gg) das Führen von Verzeichnissen über Wertpapiere und
sonstige Urkunden, über Sammlungen und über son-
stige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist.
Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den
versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden
oder abhanden kommen können.
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden
sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen
insgesamt 2.500 EURO nicht übersteigt; dies gilt fer-
ner nicht für Briefmarken.
Abs. 1 und Abs. 2 gelten nicht für Banken und Spar-
kassen.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob

 



fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Ver-
sicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

§ 8 Prämie; Beginn und Ende der Haftung
1. Erste oder einmalige Prämie

a) Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lung in Nr. 1 c und d zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt.

b) Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem im Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver-
sicherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die
erste Rate als erste Prämie.

c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 b maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange
die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

d) Leistungsfreiheit des Versicherers
Ist die erste oder einmalige Prämie bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles nicht gezahlt, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

2. Folgeprämie
a) Fälligkeit 

aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
des im Versicherungsschein oder in der Prämienrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

b) Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und

außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist.

bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Ver-
sicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen.

d) Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden wor-
den ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zah-
lung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des
Versicherers (Nr. 2 c bb) bleibt unberührt.

3. Lastschrift
a) Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

b) Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Ver-
sicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Text-
form zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung
darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prä-
mien selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene
Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrift-
einzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung
gestellt werden.

4. Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn
eine Entschädigung fällig wird.

5. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
a) Allgemeiner Grundsatz

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derje-
nige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht,
in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat.

b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse
aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä-
mien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungs-
nehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungs-
jahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.



bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht ange-
zeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil die erste oder einmalige
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr
zu.

cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung been-
det, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künf-
tiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.

6. Dauer und Ende des Vertrages
a) Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

b) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten
Vertragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der
Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zuge-
gangen ist.

c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res zugehen.

d) Form der Kündigung
Die Kündigung nach c muss in Schriftform erfolgen.

e) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 9 Mehrere Versicherer; Überversicherung

1. Mehrere Versicherer
a) Anzeigepflicht

aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzu-
teilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
(siehe aa) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der
Versicherer unter den in §§ 6 Nr. 2, 6 a Nr. 3 und Nr. 5
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung be-
rechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer
vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt hat.

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen

dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Ver-
sicherungssummen zusammen den Versicherungs-
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die Sum-
me der Entschädigungen, die von jedem Versicherer
ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im
Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstan-
denen Schadens verlangen. Satz 1 gilt auch, wenn
die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicher-
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschädi-
gung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der Weise,
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insge-
samt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämie errech-
net wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gege-
ben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen er-
mäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädi-
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung
gegeben worden wäre. 
Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als Ent-
schädigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr
als der Schaden abzüglich des Selbstbehaltes ver-
langt werden.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.
Etwaige Schadensersatzansprüche des Versicherers
bleiben unberührt.

c) Beseitigung der Mehrfachversicherung
aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den

die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
der Versicherungssumme und Änderung der Prämie
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach aa sind auch anzuwenden,
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver-
träge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Ver-
sicherer geschlossen worden, kann der Versiche-
rungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung
der Versicherungssummen und der Prämien verlan-
gen.

2. Überversicherung
a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-

cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versiche-
rungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die
Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Ver-
sicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
wäre.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nich-
tig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ 10 Versicherung für fremde Rechnung
1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem



Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den
Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Ver-
sicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung
des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der
Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar
war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht
darüber informiert hat.

§ 11 Entschädigungsberechnung; Unterversicherung
1. Entschädigungsberechnung

Ersetzt werden
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles ab-

handen gekommenen Sachen der Versicherungswert (§ 5)
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles;

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkos-
ten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer durch den Versicherungsfall etwa entstandenen
und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wert-
minderung, höchstens jedoch der Versicherungswert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Repa-
raturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Vers-
icherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles erhöht wird.
Restwerte werden angerechnet.
Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben
unberücksichtigt.

2. Beträgt der Zeitwert eines gemäß § 5 Nr. 1 a zum Neuwert
versicherten landwirtschaftlichen Gebäudes weniger als 80
Prozent, aber noch mindestens 50 Prozent des Neuwerts, so
wird, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die gemäß
Nr. 1 a oder 1 b berechnete Entschädigung gekürzt. Sie
beträgt bei einem Zeitwert
a) unter 80 Prozent bis 75 Prozent des Neuwerts 

97,5 Prozent,
b) unter 75 Prozent bis 70 Prozent des Neuwerts 

95 Prozent,
c) unter 70 Prozent bis 65 Prozent des Neuwerts 

92,5 Prozent,
d) unter 65 Prozent bis 60 Prozent des Neuwerts 

90 Prozent,
e) unter 60 Prozent bis 55 Prozent des Neuwerts 

85 Prozent,
f) unter 55 Prozent bis 50 Prozent des Neuwerts 

80 Prozent
des Betrages gemäß Nr. 1 a oder 1 b.

3. Kosten
Für Kosten gemäß § 3 Nr. 3 oder für Betriebsunterbrech-
ungsschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur,
soweit dies besonders vereinbart ist.

4. Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unter-
versicherung), so wird nur der Teil des gemäß Nr. 1 ermittel-
ten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält
wie die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert.
Bei der Bruchteilversicherung tritt an die Stelle der Versiche-
rungssumme der Betrag, aus dem der Bruchteil berechnet
wurde.
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position ver-
sicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt (§ 12

Abs. 1 Nr. 2), so werden bei Ermittlung des Versicherungs-
wertes der davon betroffenen Sachen höchstens diese
Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten
Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird der Ge-
samtbetrag des Schadens entsprechend gekürzt; danach ist
§ 12 Abs. 1 Nr. 2 anzuwenden.
Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte
Gruppe (Position) gesondert festzustellen.

5. Versicherung auf Erstes Risiko
Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) gelten
die Bestimmungen über Unterversicherung (Nr. 4) nicht.
Versicherung auf Erstes Risiko besteht
a) für Kosten gemäß § 3 Nr. 3;
b) soweit dies zu sonstigen Versicherungssummen beson-

ders vereinbart ist.

6. Neu- und Zeitwertanteil
Ist der Neuwert (§ 5 Nr. 1 a und Nr. 2 a) der Versicherungs-
wert, so erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der
Entschädigung, der den Zeitwertschaden (Nr. 7) übersteigt,
einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei
Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt
hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der

bisherigen Stelle wiederherzustellen; ist dies an der bis-
herigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich
nicht zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an
anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
wiederhergestellt wird;

b) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die
zerstört worden oder abhanden gekommen sind, in glei-
cher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wiederzu-
beschaffen; nach vorheriger Zustimmung des Versiche-
rers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen;
anstelle von Kraft oder Arbeitsmaschinen können Kraft-
oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft werden,
wenn deren Betriebszweck derselbe ist;

c) bewegliche Sachen oder Grundstücksbestandteile, die
beschädigt worden sind, wiederherzustellen.

7. Zeitwertschaden
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden ge-
kommenen Sachen gemäß § 5 Nr. 1 b, Nr. 2 b und Nr. 5
festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Kosten
einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die
Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

8. Gemeiner Wert
Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstel-
lungsstücke, ferner für typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen 
(§ 5 Nr. 5 Abs. 2), erwirbt der Versicherungsnehmer auf den
Teil der Entschädigung, der den gemeinen Wert (§ 5 Nr. 2 c)
übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung
der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Nr. 5 b oder
5 c erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

§ 12 Entschädigungsgrenzen
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall
höchstens

1. bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
2. bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in § 4 Nr. 4 Abs.

2 Satz 2 vorgesehen oder zusätzlich vereinbart sind, z. B.
für Schäden an Sachen in Räumen unter Erdgleiche.

Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

§ 13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei
und nach Eintritt des Versicherungsfalles

1. Obliegenheiten
Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des

Schadens zu sorgen;
b) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von

ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen;

c) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

d) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versiche-

 



rer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

e) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

f) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen;

g) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, ist das Schadenbild nachvollziehbar
zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-
rer aufzubewahren;

h) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist so-
wie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

i) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

j) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich
das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige
Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene
Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüg-
lich sperren zu lassen.

2. Verhalten Dritter bei Recht auf vertragliche Leistungen
Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge-
mäß Nr. 1 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 14 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des

Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschä-
digungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 15 Sachverständigenverfahren
1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem
Sachverständigenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer
und Versicherungsnehmer auch vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu

benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch
den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese
Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht;
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähn-
lichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als
Obmann. Die Regelung unter b gilt entsprechend für die
Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi-
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten

und beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach
dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versiche-
rungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen
oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung



beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat.

c) Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstel-
lungsstücke sowie typengebundene, für die laufende
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen
wird der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der
Entschädigung fällig, nachdem der Versicherungsnehmer
gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat,
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung
sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b oder Nr. 1 c (bei Gebäuden nur 1 b)
geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder
wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit
Anzeige des Schadens zu verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus
einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a und Nr. 3 b
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge
Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-

nehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen

den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläu-
bigern nicht erfolgte.

§ 17 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Ver-
halten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1. Anzeigepflicht

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt,
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Schriftform anzuzei-
gen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb
von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungs-
nehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen

nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versi-
cherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

4. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei
Teilentschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß weniger als den Versicherungswert betragen
hat, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten
und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt
er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit,
so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einverneh-
men mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen
zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten er-
hält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleiste-
ten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich,
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich
den Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlang-
te Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versiche-
rer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu
übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen.

7. Beschädigte Sachen
Sind wiederherbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, 
so kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach den
Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen oder
behalten, wenn die Sachen gemäß Nr. 2 bis Nr. 4 bei ihm
verbleiben.

8. Besitzerlangung durch den Versicherer
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache, so gelten Nr. 1 bis Nr. 7 entsprechend.

§ 19 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

2. Kündigung durch den Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

3. Kündigung durch den Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4. Form der Kündigung
Die Kündigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu
erklären.

§ 20 Schriftliche Form; Anzeigen / Willenserklärungen
1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-



fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 21 Vertretervollmacht

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-

vertrages,
b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses einschließ-

lich dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrages an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ 22 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-

vertreter
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klage-
erhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver-
sicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 23 Veräußerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintra-
ges) an dessen Stelle der Erwerber in die während der
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst ge-
gen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-

sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht

erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt
wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder

Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 24 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt,
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.

§ 25 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des Schuld-
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mit-
geteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung
liegt.

§ 26 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen,

die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt wer-
den. Die Leistung erfolgt in Naturalersatz, sofern sich aus 
§ 11 Nr. 2 nichts anderes ergibt.

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
a) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B.

Schrammen, Muschelausbrüche); 
b) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-

Isolierverglasungen;
c) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall

oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung, ferner nicht auf Schäden durch Löschen, Nieder-
reissen oder Ausräumen bei diesen Ereignissen.

3. Die Versicherung erstreckt sich außerdem nicht auf Schäden
an versicherten Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die
durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben
oder Kernenergie*) verursacht werden.

§ 2 Versicherte Sachen 
1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten,

fertig eingesetzten oder montierten
a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas; 
b) Scheiben und Platten aus Kunststoff; 
c) Platten aus Glaskeramik; 
d) Glasbausteine und Profilbaugläser; 
e) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff; 
f) sonstige Sachen.

2. Nicht versichert sind Sachen, die bereits bei Antragstellung
beschädigt sind. 

§ 3 Versicherte Kosten 
1. Der Versicherer ersetzt 

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens (§ 12 Nr. 1 b) für
geboten halten durfte; 

b) Aufwendungen für das vorläufige Verschließen von 
Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen); 

c) Aufwendungen für das Abfahren von Glas- und sonstigen
Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ab-
lagern oder Vernichten (Entsorgungskosten). 

2. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer nach Maß-
gabe des § 11 Nr. 3 bis 6 auch die infolge eines Versiche-
rungsfalles notwendigen Aufwendungen für 

a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Mon-
tieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteu-
ert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten);

b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Ver-
zierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den unter § 2
Nr. 1 genannten versicherten Sachen; 

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die
das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutz-
gitter, Schutzstangen, Markisen usw.); 

d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be-
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen. 

§ 4 Versicherungsort
1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-

rungsortes.
2. Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag

bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. 
3. Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem bestimmungs-

gemäßen Platz versichert. 

§ 5 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne
des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung einer Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versiche-
rungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
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so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mit-
teilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzu-
weisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzei-
gepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist
das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Ver-
sicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Ver-
letzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand be-
zieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arg-
listig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver-
sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte
den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a),
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils aus-
geschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb
eines Monats in Schriftform geltend machen und dabei die
Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Ver-
sicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Um-
stände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend
gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b)
und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1
und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers
zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich dar-
auf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-
treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum
Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich
auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt
hat.

§ 5 a Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und
Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsäch-
lich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass
der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung
des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnah-
me des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Für die Glasversicherung liegt eine Gefahrerhöhung ins-
besondere vor, wenn 
aa) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem

der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat;
bb) handwerkliche Arbeiten (z. B. Umbauten, Auf- oder

Abbau von Gerüsten) am Versicherungsort oder in
dessen unmittelbarer Umgebung ausgeführt werden; 

cc) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist; 
dd) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt

wird;
ee) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht. 
ff) bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungs-

vertrag vereinbarte Einrichtungen und Maßnahmen,
welche die Gefahr mindern, beseitigt, in der Quantität
oder Qualität reduziert werden oder der Versiche-
rungsnehmer es unterlässt, den vorhandenen oder
vereinbarten Zustand aufrecht zu erhalten.

c) Die Aufnahme oder Veränderung eines Betriebes, gleich
welcher Art und welchen Umfanges, ist dem Versicherer
unverzüglich anzuzeigen. 

d) Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen
des Versicherungsnehmers oder durch sonstige gefahr-
mindernde Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit
diese mit dem Versicherer vereinbart wurden. 

e) Eine Gefahrerhöhung nach a liegt nicht vor, wenn sich die
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-
ständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-

rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vor-
nahme durch einen Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung
nach Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Nr. 2 b und c bekannt, kann er den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die
Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ab-
sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht
hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsan-
passung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein,

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn



der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a
vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und c ist der
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die An-
zeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen,
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine An-
zeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche-
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gel-
ten Nr. 5 a Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelau-
fen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 6 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falles (Sicherheitsvorschriften)

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-

rungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu erfüllen hat,
sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen

Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller vertraglich vereinbarten Sicher-

heitsvorschriften und aller sonstigen vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten;

cc) dafür zu sorgen, dass die versicherten Sachen fach-
männisch nach den anerkannten Regeln der Technik
erstellt und eingebaut sind.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats,
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den
Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht des Ver-
sicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

§ 7 Prämie; Beginn und Ende der Haftung 
1. Erste oder einmalige Prämie

a) Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lung in Nr. 1 c und d zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt.

b) Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie  wird unverzüglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem im Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver-

sicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver-
sicherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die
erste Rate als erste Prämie.

c) Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach
Nr. 1 b maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange
die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

d) Leistungsfreiheit des Versicherers
Ist die erste oder einmalige Prämie bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles nicht gezahlt, so ist der Versicherer nicht
zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

2. Folgeprämie
a) Fälligkeit 

aa) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.

bb) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
des im Versicherungsschein oder in der Prämienrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

b) Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

c) Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
aa) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist.

bb) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungs-
falles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen
oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

cc) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündi-
gen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist-
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer
zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen. 

d) Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden wor-
den ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zah-
lung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des
Versicherers (Nr. 2 c bb) bleibt unberührt.

3. Lastschrift
a) Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen.

b) Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs-

 



versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Ver-
sicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Text-
form zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung
darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prä-
mien selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene
Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrift-
einzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung
gestellt werden.

4. Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Ra-
ten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn
eine Entschädigung fällig wird.

5. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
a) Allgemeiner Grundsatz

aa) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derje-
nige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht,
in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

bb) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie
zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden
wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Inte-
resses Kenntnis erlangt hat.

b) Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse
aa) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu
widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prä-
mien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungs-
nehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der
Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

bb) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor
Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht ange-
zeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des
Versicherers beendet, weil die erste oder einmalige
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr
zu.

cc) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung be-
endet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

dd) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn
das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künf-
tiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in die-
sem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

6. Dauer und Ende des Vertrages
a) Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

b) Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-

längert sich der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Ver-
tragsdauer um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegan-
gen ist.

c) Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als
drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf fol-
genden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Mo-
naten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres
zugehen.

d) Form der Kündigung
Die Kündigung nach c muss in Schriftform erfolgen.

e) Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt. 

§ 8 Mehrere Versicherer; Überversicherung
1. Mehrere Versicherer

a) Anzeigepflicht
aa) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen

dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzu-
teilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Werte der Risikomerkmale, die der Berech-
nung der Prämie zugrunde liegen (z.B. Glas-, Grund-
oder Nutzfläche, Versicherungssumme) anzugeben.

bb) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
(siehe a), vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der
Versicherer unter den in §§ 5 Nr. 2, 5 a Nr. 3 und Nr. 5
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung
berechtigt oder kann auch ganz oder teilweise leis-
tungsfrei sein. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn
der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen

dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Ver-
sicherungssummen zusammen den Versicherungs-
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die Sum-
me der Entschädigungen, die von jedem Versicherer
ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuld-
ner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage
obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Gan-
zen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen
Schadens verlangen. Dies gilt auch, wenn die Verträ-
ge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicher-
te aus anderen Versicherungsverträgen Entschädi-
gung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der
Anspruch aus vorliegendem Vertrag in der Weise,
dass die Entschädigung aus allen Verträgen insge-
samt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der
Versicherungssummen, aus denen die Prämie errech-
net wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gege-
ben worden wäre.
Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermä-
ßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben
worden wäre. 
Bei Vereinbarung eines Selbstbehaltes kann als Ent-
schädigung aus den mehreren Verträgen nicht mehr
als der Schaden abzüglich des Selbstbehaltes ver-
langt werden.

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.
Etwaige Schadensersatzansprüche des Versicherers
bleiben unberührt.



c) Beseitigung der Mehrfachversicherung
aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 

den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder der der Prä-
mienberechnung zugrunde gelegte Wert (z. B. Glas-,
Grund- oder Wohnfläche, Versicherungssumme) unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teil-
betrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Ver-
sicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung
des der Prämienberechnung zugrunde gelegten Wer-
tes und die Änderung der Prämie werden zu dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Ver-
sicherer zugeht.

bb) Die Regelungen nach a sind auch anzuwenden, wenn
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist,
dass nach Abschluss der mehreren Versicherungs-
verträge der der Prämienberechnung zugrunde geleg-
te Wert (z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche oder im
Falle der Prämienberechnung nach Versiche-
rungssummen der Versicherungswert) gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungs-
verträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Ver-
sicherer geschlossen worden, kann der Versiche-
rungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung
der der Prämienberechnung zugrunde gelegten Werte
und der Prämien verlangen.

2. Überversicherung
a) Übersteigen die der Prämienberechnung zugrunde geleg-

ten Werte (z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche, Versiche-
rungssumme) die tatsächlichen Werte des versicherten
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Be-
seitigung der Überversicherung die zugrunde gelegten
Werte mit sofortiger Wirkung herabgesetzt werden. 
Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die
Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Ver-
sicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden
wäre.

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nich-
tig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

§ 9 Versicherung für fremde Rechnung 
1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im
eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten)
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag
steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem
Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den
Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den
Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Ver-
sicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zu-
stimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis
und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers
ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an,
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar
war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag

des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht
darüber informiert hat.

§ 10 Anpassung der Versicherung 
1. Anpassung des Versicherungsumfanges

Die Haftung des Versicherers passt sich der Glaspreisent-
wicklung an; entsprechend verändert sich die Prämie. 

2. Anpassung der Prämie
Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Janu-
ar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Ver-
sicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den
sich der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Index
für Verglasungsarbeiten verändert hat. Für gewerbliche Risi-
ken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte
Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude.
Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt
das Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehrfamilien-
gebäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle
hinter dem Komma gerundet. Maßgebend sind die für den
Monat Mai veröffentlichten Indizes. 
Ist eine Versicherungssumme vereinbart, verändert sie sich
entsprechend. Das Recht auf Herabsetzung der Versiche-
rungssumme wegen erheblicher Überversicherung (§ 8)
bleibt unberührt. 

3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die
Erhöhung der Haftung des Versicherers und der damit ver-
bundenen Anpassung der Prämie kann der Versicherungs-
nehmer durch Erklärung in Schriftform der Erhöhung mit
Wirkung für den Zeitpunkt widersprechen, in dem die An-
passung wirksam werden sollte. § 11 Nr. 2 c findet Anwen-
dung.

§ 11 Naturalersatz; Entschädigung;
Unterversicherung 

1. Sachleistung
Ersetzt werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, zerstör-
te und beschädigte Sachen (§ 2) durch Liefern und Montie-
ren von Sachen oder Sachteilen gleicher Art und Güte (Natu-
ralersatz). Der Reparaturauftrag erfolgt durch den Versiche-
rer, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. Notverglasun-
gen und Notverschalungen nach § 3 Nr. 1 b können vom
Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben werden. 

2. Abweichende Entschädigungsleistung
Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld, wenn 
a) eine Ersatzbeschaffung zu den ortsüblichen Wiederher-

stellungskosten nicht möglich ist; 
b) sich im Versicherungsfall ergibt, dass die Beantwortung

von Antragsfragen nach Umständen, die für die Prämien-
berechnung maßgeblich sind (z. B. Glas-, Grund- oder
Nutzfläche, Versicherungssumme) von den tatsächlichen
Verhältnissen zum Zeitpunkt des Schadeneintritts ab-
weicht und deshalb die Prämie zu niedrig berechnet wur-
de; in diesem Fall wird nur der Teil des Schadens ersetzt,
der sich zu dem Schadenbetrag verhält wie die zuletzt
berechnete Jahresprämie zu der Jahresprämie, die bei
Kenntnis der tatsächlichen Umstände zu zahlen gewesen
wäre (Unterversicherung); 

c) der Versicherungsnehmer einer Anpassung gemäß § 10
Nr. 3 widersprochen hat, die vor Eintritt eines Schadens
hätte wirksam werden sollen. In diesem Fall wird nur der
Teil des Schadens ersetzt, der sich zu dem Schadenbe-
trag verhält wie die zuletzt berechnete Jahresprämie zu
der Jahresprämie, die der Versicherungsnehmer ohne
Widerspruch gegen jede seit Vertragsbeginn erfolgte An-
passung zu zahlen gehabt hätte. 
Restwerte werden angerechnet. 

3. Zum Naturalersatz gehören nicht Kosten 
a) gemäß § 3, insbesondere nicht die Kosten, um die sich

das Liefern und Montieren von versicherten Sachen
durch deren Lage verteuert (§ 3 Nr. 2 a); 

b) die für die Angleichung (z. B. in Farbe und Struktur) unbe-
schädigter Sachen aufzuwenden wären. 

4. Kosten
Ersetzt werden gemäß § 3 die notwendigen Kosten zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalles. Bei Kosten gemäß § 3
Nr. 2 höchstens der vereinbarte Betrag. 

5. Entschädigung versicherter Kosten
Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten
gemäß § 3 gelten Nr. 2 b und c entsprechend. 



6. Unterversicherung
a) Unterversicherung besteht, wenn

aa) die Versicherungssumme niedriger ist, als der Ver-
sicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder

bb) die Angaben des Versicherungsnehmers zu den Wer-
ten, die der Ermittlung der zu zahlenden Prämie die-
nen (z. B. Glas-, Grund- oder Nutzfläche, Versiche-
rungssumme) niedriger sind als die tatsächlichen Ge-
gebenheiten und daher die Prämie zu niedrig berech-
net wurde.

b) im Fall aa wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis Nr. 6 ermit-
telten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag
verhält wie die Versicherungssumme zu dem Versiche-
rungswert.
Im Fall bb wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis Nr. 6 ermit-
telten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag
verhält, wie der zu letzt berechnete Jahresprämie zu der
Jahresprämie, die bei Kenntnis der tatsächlichen Ge-
gebenheiten berechnet worden wäre.

c) bei Versicherung auf Erstes Risiko gelten diese Bestim-
mungen über die Unterversicherung nicht.

§ 12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei
und nach Eintritt des Versicherungsfalles

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versiche-
rungsfalles 
a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen,

und zwar auch dann, wenn eine sofortige Ersatzleistung
nicht beansprucht wird; 

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu min-
dern und dabei die Weisungen des Versicherers zu befol-
gen; er hat, soweit die Umstände es gestatten, solche
Weisungen einzuholen; 

c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des
Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe
des Schadens und über den Umfang seiner Entschädi-
gungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft –
auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und die erforder-
lichen Belege beizubringen; 

d) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermei-
den, solange der Versicherer nicht zugestimmt hat. 

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach

Nr. 1 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 13 Wegfall der Entschädigungspflicht aus besonde-
ren Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschä-
digungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbei-
führung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des
Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 14 Reparaturauftrag; Zahlung und Verzinsung der
Entschädigung 

1. Bei Naturalersatz (§ 11 Nr. 1) ist der Reparaturauftrag unver-
züglich zu erteilen. 

2. Ist Entschädigung in Geld zu leisten (§ 11 Nr. 2 und Nr. 3 ),
gilt:
a) Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen ist.

b) Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
aa) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb

eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet
wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.

bb) Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr, soweit nicht
aus einem anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu
zahlen ist.

cc) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung
fällig.

c) Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 2 b ist der
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

d) Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
aa) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-

rungsnehmers bestehen;
bb) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren

gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles
noch nicht abgeschlossen ist;

cc) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen über die Sicherung von
Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 15 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Ver-
halten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 16 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 

1. Für die in gleicher Art und Güte ersetzten Sachen besteht
der Versicherungsvertrag unverändert fort. Werden Sachen
nicht in gleicher Art und Güte ersetzt, besteht Versicherungs-
schutz nur, sofern dies vereinbart ist. 

2. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Sie
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.
a) Kündigung durch den Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode,
wirksam wird.

b) Kündigung durch den Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

c) Form der Kündigung
Die Kündigung nach a und b ist in Schriftform zu erklären.

 



§ 17 Schriftliche Form; Zurückweisung von
Kündigungen; Anzeigen / Willenserklärungen 

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen,
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift.
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen
Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der An-
schrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 18 Vertretervollmacht 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh-
men betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-

vertrages,
b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses ein-

schließlich dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.
2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt,
Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines
Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine
Beschränkung dieser Vollmacht muss der
Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte
oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Gerichtsstand
1. Klagen gegen den Versicherer oder

Versicherungsvertreter
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver-
sicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der
Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer
ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 20 Veräußerung der versicherten Sache und deren
Rechtsfolgen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintra-
ges) an dessen Stelle der Erwerber in die während der

Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis
sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie,
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst ge-
gen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-

sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt
wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Ver-
sicherungsperiode in Schriftform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a und b haftet der Veräuße-
rer allein für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder

Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer
nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 21 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt,
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer
soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt
der Versicherungsnehmer.

§ 22 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des Schuld-
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mit-



geteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller
nicht mit, soweit dieser Zeitraumm nach Beginn der Verjährung
liegt.

§ 23 Anwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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